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1. EINLEITUNG 

1.1. Anlass der Planaufstellung

Anlass für den vorliegenden Umweltbericht ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Nordhalde II“ in Schopf-

loch (Landkreis Freudenstadt). Geplant ist im Rahmen eines Gesamtkonzeptes der im Südosten ansässigen

Firma HOMAG Flächen zur Erweiterung und betrieblichen Organisation zur Verfügung zu stellen unter Erhalt

bereits bestehender Betriebsflächen anderer Firmen im Nordwesten des Plangebiets. 

Hierfür werden zum überwiegenden Teil (rund 98 % des Plangebiets) bereits rechtskräftige Bebauungspläne

neu überplant und an die betrieblichen Erfordernisse angepasst. Neu ausgewiesen wird lediglich eine kleine-

re Fläche (rund 0,35 ha) im Nordosten des Plangebiets längs des Tumlinger Wegs an der B 28, die im wesent-

lichen Flächen- und Erschließungsanpassungen umfasst. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von rund 21 ha.  

Lage des Plangebiets

1.2. Rechtsgrundlagen

Nach § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen die Belange, die für die

Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. Insbesondere ist für die

Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in

der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Die

Ergebnisse sind in der Abwägung zu berücksichtigen und werden im vorliegenden Umweltbericht, als geson-

derter Teil der Begründung zum Bebauungsplan, dargestellt.

Eine Bilanzierung der zu erwartenden Eingriffe und ggf. erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 1a

BauGB bzw. § 18 BNatSchG wird erforderlich, da die vorliegende Planung zu einer Veränderung der Gestalt

und Nutzung von Grundflächen führt und mit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts und des Landschaftsbildes zu rechnen ist.

Umweltbericht Seite 1
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Gemäß § 15 Abs.2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und sobald die beeinträchtigten

Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild neu gestaltet

ist. Zum Ausgleich des Eingriffs auf sonstige Weise können auch ausgleichende Ersatzmaßnahmen an ande-

rer Stelle durchgeführt werden.

Im Einzelnen sind nachfolgende Rechtsvorschriften zu berücksichtigen (die Aufzählung hat keine abschlie-

ßende Wirkung).
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Arti -

kel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353)
• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutz-

gesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung
zur Neuordnung der Klärschlammverwertung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465)

• Gesetz  zur  Ausführung  des  Bundes-Bodenschutzgesetzes  (Landes-Bodenschutz-  und  Altlastengesetz  -  LBo-
dSchAG) vom 14. Dezember 2004, § 6 geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBl. S. 809,
815)

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl.
I  S. 2542),  zuletzt geändert  durch Artikel  290 der 11.  Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 19.  Juni  2020
(BGBl. I S. 1328) 

• Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz
– NatSchG) vom 23. Juni 2015, mehrfach geändert, § 34 neu gefasst sowie §§ 1a, 21a, 33a und 34a neu eingefügt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2020 (GBl. S. 651)

• Waldgesetz für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung vom 31. August 1995, mehrfach
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (GBl. S. 161, 162)

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Was-
serhaushaltsgesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) 

• Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) vom 03. Dezember 2013 (GBl. S. 389), Inhaltsverzeichnis sowie §§ 65,
80, 84 und 95 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. November 2018 (GBl. S. 439, 446)

• Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung - AbwV) vom
17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Juni 2020 (BGBl. I S.
1287)

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterun-
gen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 103 der 11. Zuständigkeitsanpassungsverord -
nung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)

1.3. Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umwelt-
schutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Um-
weltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden

Gemäß § 1 Abs.6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen u.a. zu berücksichtigen:

• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,

• umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insge-
samt,

• umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,

• die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern,

• die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen.

Die Berücksichtigung der genannten Belange des Umweltschutzes erfolgt durch den vorliegenden Umwelt-

bericht. Die Darstellung der Ziele von übergeordneten Fachplänen, die für den vorliegenden Bebauungsplan

von Bedeutung sind, erfolgt im Zuge der nachfolgenden Ausführungen.
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1.4. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans

Entwurf BBP Nordhalde II

Mit dem Bebauungsplan „Nordhalde II“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung

eines Entwicklungskonzeptes der Fa. HOMAG geschaffen werden, das zum Ziel hat die Zentralfunktionen des

Unternehmens am Standort Schopfloch zu sichern und zu stärken und das bestehende Werk in Schopfloch

weiterzuentwickeln. 

Um die bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen für  die  Realisierung des  Entwicklungskonzeptes zu

schaffen werden insgesamt vier bereits rechtskräftige Bebauungspläne gesamt bzw. in Teilflächen (siehe

nachfolgende Seiten) zum nunmehr vorliegenden BBP "Nordhalde II" zusammengefasst und  eine Neuord-

nung der geltenden Bebauungspläne vorgenommen.  

Neu ausgewiesen wird le-

diglich eine kleinere rund

0,35  ha  große  Erweite-

rungsfläche im Nordosten

des  Plangebiets  an  der

Überbrückung  des  Tum-

linger Wegs über die B 28. 
    Geplante Erweiterungsfläche im BBP Nordhalde II

Der Bebauungsplan „Nordhalde II“ umfasst insgesamt eine Fläche von rund 21 ha. Durch die Änderungen der

hauptsächlich betroffenen bereits rechtskräftigen oder im Verfahren befindlichen Bebauungspläne und die

Erweiterungsfläche ergeben sich im Rahmen der vorliegenden Planung im wesentlichen folgende Änderun-

gen: Der Anteil an versiegel- und überbaubaren Flächen erhöht sich um rund 1,6 ha, entsprechend nimmt

der Anteil an Grün- und Freiflächen ab. Darüber hinaus verringert sich die Anzahl der Bäume (Pflanzgebote /

Pflanzbindungen um 28 Bäume.  

Weitere Einzelheiten zu den planungs- und bauordnungsrechtlichen Regelungen sind der Begründung zum

Bebauungsplan zu entnehmen.

Umweltbericht Seite 3
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 Größe: 3.525 m²
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1.5. Neu überplante Flächen rechtskräftiger Bebauungspläne

Der  vorliegende  Bebau-

ungsplan  „Nordhalde  II“

überplant,  bis  auf  eine

Teilfläche  im  Nordosten

des  Plangebiets,  die

nachfolgend dargestellten

Flächen  und  Teilflächen

bereits  rechtskräftiger

Bebauungspläne neu. 

    Übersicht der überplanten Flächen im Rahmen des BBP „Nordhalde II“

Auf der Grundlage dieser Bebauungspläne ist eine Nutzung und Bebauung gemäß den dortigen Flächenaus-

weisungen und Festsetzungen jederzeit und unabhängig von der vorliegenden Planung möglich. Die sich

durch die Neuüberplanung ergebenden Änderungen werden nachfolgend dargestellt. 

1.5.1 Neuüberplanung des rechtskräftigen BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“

Die neu überplante Teilfläche des BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“ umfasst eine Fläche von rund 5,4 ha

und ist im südlichen Teil bereits nahezu vollständig überbaut / versiegelt. Im Rahmen der vorliegenden Neu-

überplanung erfolgt hier lediglich eine Änderung und Anpassung der Höhenfestsetzungen. Eine Grünfläche

am Südrand bleibt wie vorhanden erhalten (Pflanzbindung). Im Bereich der nördlichen Teilfläche (siehe Pla-

nausschnitt unten: gelb hinterlegte Fläche) kommt es gegenüber dem rechtskräftigen BBP zu einer Neuord-

nung und Erweiterung der dort ausgewiesenen Parkplätze und Grünflächen.   

Gelb hinterlegt = Neu überplante Änderungsflächen  
Rot hinterlegt = Unverändert bleibende bereits bebaute / versiegelte Flächen des rechtskräftigen BBP sowie Grünflächen die 
erhalten bleiben (Pflanzbindung)  
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BBP „Nordhalde -2. Änderung“
Größe: 132.782 m²

BBP „Mettstetter Weg - Erweiterung“
Größe: 54.012 m²

BBP „Homag I“
Größe: 1.069 m²

BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung u. 2. Änderung“
Größe: 18.623 m²

Teilfläche des rechtskräftigen BBP „Mettstetter 
Weg, Erweiterung u. 2. Änderung“

Erweiterungsfläche außerhalb rechtskräftiger BBP’s
Größe: 3.525 m²

Geltungsbereich der überplanten Teilfläche 
des BBP „Mettstetter Weg - Erweiterung“

Größe: 54.012 m²
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Bestand: rechtskräftiger BBP „Mettstetter Weg – Er- 
weiterung“ (54.012 m²)

Planung: BBP „Nordhalde II“ (54.012 m²)

Im rechtskräftigen BBP sind für den BBP-Änderungsbereich (blau umrandet) fol-
gende Festsetzungen und Flächenausweisungen dargestellt:

Im vorliegenden BBP sind im BBP-Änderungsbereich (blau umrandet) folgende Festsetzun-
gen und Flächenausweisungen geplant:

Durch die Neuüberplanung des rechtskräftigen Bebauungsplans erhöht sich der Anteil an überbauten / ver-

siegelten Flächen um 6.655 m². Entsprechend nimmt der Anteil an Grün- und Freiflächen ab. 

Der Anzahl der Einzelbäume (Pflanzgebote) erhöht sich um 2 Bäume. Im BBP "Nordhalde II" wird textlich

festgesetzt, dass je angefangene 15 Stellplätze 1 Laubbaum zu pflanzen ist  
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Teilfläche des rechtskräftigen BBP
 „Mettstetter Weg, Erweiterung 

und 2. Änderung“

 Festsetzungen und Flächenausweisungen Fläche Anteil  Festsetzungen und Flächenausweisungen Fläche Anteil

40.455 m² 74,9% 40.455 m² 74,9% 0 m²

 → überbaubar (GRZ 0,6) 0 m² 0,0%  → überbaubar (GRZ 0,8) 8.655 m² 16,0% +8.655 m²

 → private Grünfläche im GE 0 m² 0,0%  → private Grünfläche im GE 2.164 m² 4,0% +2.164 m²

 Parkplätze 2.000 m² 3,7%  Parkplätze 0 m² 0,0% -2.000 m²

 private Grünfläche 11.557 m² 21,4%  private Grünfläche 1.124 m² 2,1% -10.433 m²

 Pflanzgebot Hecke 0 m² 0,0%  Pflanzgebot Hecke 1.614 m² 3,0% +1.614 m²

 Einzelbäume (Pflanzgebot) 25 Stück  -  Einzelbäume (Pflanzgebot) 27 Stück  - +2 Stück
 Änderungsbereich: 54.012 m² 100%  Änderungsbereich: 54.012 m² 100%

Differenz
 BBP alt-neu

Unverändert  bleibende  bereits  bebaute / versiegelte Flächen 
des rechtskräftigen BBP sowie Grünflächen die erhalten bleiben 
(Pflanzbindung)  

Unverändert  bleibende  bereits  bebaute / versiegelte Flächen 
des rechtskräftigen BBP sowie Grünflächen die erhalten blei-
ben (Pflanzbindung)  

 Gewerbegebiet GE  Fläche 0 davon:   Gewerbegebiet GE  Fläche: 10819 m² davon:  

Teilfläche des rechtskräftigen BBP
 „Mettstetter Weg, Erweiterung 

und 2. Änderung“

Baulich unverändert bleibende 
Teilflächen des rechtskräftigen BBP 

Baulich unverändert bleibende 
Teilflächen des rechtskräftigen BBP 
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1.5.2 Neuüberplanung des rechtskräftigen BBP „Mettstetter Weg - Erweiterung u. 2. Änderung“ 

Die neu überplante Teilfläche des BBP „Mettstetter Weg - Erweiterung u. 2. Änderung“ umfasst eine Fläche

von rund 1,9 ha und ist im südlichen Teil bereits nahezu vollständig überbaut / versiegelt. Im Rahmen der

vorliegenden Neuüberplanung erfolgt hier lediglich eine Änderung der Höhenfestsetzungen. Im Bereich der

nördlichen Teilfläche (siehe Planausschnitt unten: gelb hinterlegte Fläche) kommt es gegenüber dem rechts-

kräftigen BBP zu einer Neuordnung der dort ausgewiesenen Parkplätze und Grünflächen.   

Gelb hinterlegt = Neu überplante Änderungsflächen  
Rot hinterlegt = Unverändert bleibende bereits bebaute / versiegelte Flächen des rechtskräftigen BBP  

Bestand: rechtskräftiger BBP „Mettstetter Weg, 
Erweiterung und 2. Änderung“ (18.623 m²) Planung: BBP „Nordhalde II“ (18.623 m²)

Im rechtskräftigen BBP sind im Änderungsbereich folgende Festsetzungen 
und Flächenausweisungen dargestellt:

Im vorliegenden BBP sind im Änderungsbereich (blau umrandet) folgende Festsetzun-
gen und Flächenausweisungen geplant:

Durch die Neuüberplanung des rechtskräftigen Bebauungsplanes erhöht sich der Anteil an überbauten / ver-

siegelten Flächen um 1.832 m², entsprechend nimmt der Anteil an Grün- und Freiflächen ab. Die Anzahl der

Einzelbäume (Pflanzgebot) erhöht sich um einen Baum durch die textliche Festsetzung im BBP "Nordhalde

II", dass je angefangene 15 Stellplätze 1 Laubbaum zu pflanzen ist.  
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 Festsetzungen und Flächenausweisungen Fläche Anteil  Festsetzungen und Flächenausweisungen Fläche Anteil

14.585 m² 78,3% 14.585 m² 78,3% 78,3%

 → überbaubar (GRZ 0,6) 1.398 m² 7,5%  → überbaubar (GRZ 0,8) 3.230 m² 17,3% +1.832 m²

 → private Grünfläche im GE 932 m² 5,0%  → private Grünfläche im GE 808 m² 4,4% - 124 m²

 sonstige private Grünfläche 1.708 m² 9,2%  sonstige private Grünfläche  -  - -1.708 m²

 Einzelbäume (Pflanzgebot) 7 Stück  -  Einzelbäume (Pflanzgebot) 8 Stück  - +1 Stück
 Änderungsbereich: 18.623 m² 100%  Änderungsbereich: 18.623 m² 100%

Differenz
 BBP alt-neu

Unverändert  bleibende  bereits  bebaute / versiegelte 
Flächen des rechtskräftigen BBP 

Unveränderte  bleibende  bereits  bebaute / 
versiegelte Flächen des rechtskräftigen BBP 

 Gewerbegebiet GE  Fläche: 2.330 m² davon:   Gewerbegebiet GE  Fläche:4.038 m² davon:  

Baulich unverändert bleibende 
Teilflächen des rechtskräftigen BBP 

Baulich unverändert bleibende 
Teilflächen des rechtskräftigen BBP 
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1.5.3 Neuüberplanung des rechtskräftigen BBP „HOMAG I“

Im Südwesten des Plangebiets wird eine kleine Teilfläche des BBP „HOMAG I“ neu überplant. Der Satzungs-

beschluss für diesen Bebauungplan wurde am 23.09.2021 gefasst. 

Bestand: BBP „HOMAG I“ (1.069 m²) Planung: BBP „Nordhalde II“ (1.069 m²)

Im rechtskräftigen BBP sind im Änderungsbereich (blau umrandet) folgen-
de Festsetzungen und Flächenausweisungen dargestellt:

Im vorliegenden BBP sind im Änderungsbereich (blau umrandet) folgende Festsetzungen 
und Flächenausweisungen geplant:

 Festsetzungen und Flächenausweisungen Fläche Anteil  Festsetzungen und Flächenausweisungen Fläche Anteil

 → überbaubar (GRZ 0,8) 781 m² 73,1%  → überbaubar (GRZ 0,8) 804 m² 75,21% +23 m²
 → private Grünfläche im GE 195 m² 18,2%  → private Grünfläche im GE 201 m² 18,80% + 6 m²

 Verkehrsfläche (Straße) 44 m² 4,1%  Verkehrsfläche (Straße) 56 m² 5,24% +12 m²

 Verkehrsgrün 49 m² 4,6%  Verkehrsgrün 8 m² 0,75% -41 m²

 Einzelbäume (Pflanzbindung) 1 Stück  -  Einzelbäume (Pflanzbindung) 1 Stück  - 0 Stück

 Änderungsbereich: 1.069 m² 100%  Änderungsbereich: 1.069 m² 100%

Differenz
 BBP alt-neu

 Gewerbegebiet GE  Fläche: 976 m² davon:   Gewerbegebiet GE  Fläche: 1.005 m² davon:  

Durch die Neuüberplanung des Bebauungsplans erhöht sich der Anteil an überbauten / versiegelten Flächen

geringfügig um 35 m², entsprechend nimmt der Anteil an Grün- und Freiflächen ab. 

1.5.4 Neuüberplanung des rechtskräftigen BBP„Nordhalde -2. Änderung“  

Die Änderungen im Bereich des rechtskräftigen BBP „Nordhalde -2. Änderung“ betreffen vor allem die östli-

chen Bereiche, wo bisher als Grün- und Freiflächen ausgewiesene Flächen zukünftig als Gewerbeflächen

ausgewiesen werden. Im Norden erfolgt eine Änderungen des dortigen Straßenverlaufs. Im Südwesten ent-

fallen Gewerbeflächen zugunsten öffentlicher Grünflächen und Flächen für die Landwirtschaft. 

Rechtskräftiger BBP „Nordhalde -2. Änderung“ . Blau umrandete und grau hinterlegte Fläche = Änderungsbereich des rechts -
kräftigen BBP.  

Umweltbericht Seite 7
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BBP „Nordhalde II“ . Blau umrandete und grau hinterlegte Fläche = Änderungsbereich des rechtskräftigen BBP.  

Bestand: rechtskräftiger BBP „Nordhalde -2. Änderung“ 
(132.782 m²)

Planung: BBP „Nordhalde II“ ( 132.782 m²)

Im rechtskräftigen BBP (siehe oben) sind im Änderungsbereich (blau um-
randet) folgende Festsetzungen und Flächenausweisungen dargestellt:

Im vorliegenden BBP sind im Änderungsbereich (blau umrandet siehe oben) folgende 
Festsetzungen und Flächenausweisungen geplant:

 Festsetzungen und Flächenausweisungen Fläche Anteil  Festsetzungen und Flächenausweisungen Fläche Anteil

75.604 m² 56,9% 75.604 m² 56,9% 0 m²

 → überbaubar (GRZ 0,8) 8.582 m² 6,5%  → überbaubar (GRZ 0,8) 18.658 m² 14,0% +10.076 m²

 → private Grünfläche im GE 2.146 m² 1,6%  → private Grünfläche im GE 4.665 m² 3,5% + 2.519 m²

 Verkehrsfläche (Straße, Gehweg ) 4.505 m² 3,4%  Verkehrsfläche ( Straße, Gehweg) 4.496 m² 3,4% -9 m²

 Verkehrsfläche  (Landwirtschaflicher Weg ) 1.179 m² 0,9%  Verkehrsfläche  (Landwirtschaflicher Weg ) 69 m² 0,1% -1.110 m²

 Verkehrsgrün 3.575 m² 2,7%  Verkehrsgrün 744 m² 0,6% -2.831 m²

6.230 m² 4,7% 4.427 m² 3,3% -1.803 m²

 Fläche für die Landwirtschaft  (Fettwiese, Acker, Streuobst) 7.619 m² 5,7%  Fläche für die Landwirtschaft  (Fettwiese, Streuobst) 9.823 m² 7,4% +2.204 m²

 Pflanzbindung (Feldgehölz) 390 m² 0,3%  Pflanzbindung (Feldgehölz) 352 m² 0,3% -38 m²

 Pflanzgebot Hecke 3.150 m² 2,4%  Pflanzgebot Hecke 4.033 m² 3,0% +883 m²

 Öffentliche Grünfläche – hier extensive Wiesenutzung  16.637 m² 12,5%  Öffentliche Grünfläche – hier extensive Wiesenutzung  787 m² 0,6% -15.850 m²

 Öffentliche Grünfläche – hier Pflanzbindung Streuobst  0 m² 0,0%  Öffentliche Grünfläche – hier Pflanzbindung Streuobst  1.108 m² 0,8% +1.108 m²

 Öffentliche Grünfläche – hier Pflanzgebot Streuobst  0 m² 0,0%  Öffentliche Grünfläche – hier Pflanzgebot Streuobst  5.404 m² 4,1% +5.404 m²

 Private Grünfläche, sonstige 3.165 m² 2,4%  Private Grünfläche, sonstige 2.612 m² 2,0% -553 m²

 Einzelbäume (Pflanzgebot) 94 St.  -  Einzelbäume (Pflanzgebot) 27 Stück  -  - 67 Stück

 Einzelbäume (Pflanzbindung) 15 St.  -  Einzelbäume (Pflanzbindung) 4 Stück  -  - 11 Stück

 Änderungsbereich: 57.178 m²  Änderungsbereich: 57.178 m²

Differenz
 BBP alt-neu

Unverändert bleibende  bereits  bebaute / versiegelte Flächen 
des rechtskräftigen BBP einschl. Grün- und Freiflächen   

Unverändert bleibende  bereits  bebaute / versiegelte Flächen 
des rechtskräftigen BBP einschl. Grün- und Freiflächen   

 Gewerbegebiet GE  Fläche: 10728 m² davon:   Gewerbegebiet GE  Fläche: 23.323 m² davon:  

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
 Entwicklung von Natur und Landschaft 

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
 Entwicklung von Natur und Landschaft 

100,00 % 100,00 %

Durch die Neuüberplanung des rechtskräftigen Bebauungsplans erhöht sich der Anteil an Bauflächen um

8.957 m², entsprechend nimmt der Anteil an Grün- und Freiflächen ab. 

Der Anzahl der Einzelbäume (Pflanzgebot) verringert sich um 78 Bäume. Planungsrechtlich ist jedoch festge-

schrieben, dass im Bereich der Gewerbeflächen GE 4, GE 6 und GE 7 ein hochstämmiger, standortgerechter

Laubbaum je angefangene 1.000 m² Gewerbefläche zu pflanzen ist, insgesamt sind das 51 Bäume, so dass

sich die Anzahl der zu pflanzenden Bäume gegenüber der Altplanung um 27 Stück reduziert.  
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Zusammenfassung 

Zusammenfassend  ergeben  sich  durch

die Neuüberplanung bereits rechtskräf-

tiger Bebauungspläne die in der neben-

stehenden  Tabelle  aufgeführten  Ände-

rungen bezüglich des Anteils an bebau-

ten /  versiegelten Flächen und Grün- /

Freiflächen.

Insgesamt erhöht sich durch die Überplanung der bestehenden Bebauungspläne der Anteil der überbauba-

ren Fläche um rund 1,75 ha, entsprechend nimmt der Anteil an Grün- und Freiflächen ab. Der Anteil an Ein-

zelbäumen reduziert sich um 24 Stück. 

Umweltbericht Seite 9

Bebauungspläne 

BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“ +6.655 m²  + 2 Stück

+1.832 m² + 1 Stück

BBP „HOMAG I“ +35 m²  -

BBP „Nordhalde -2. Änderung“ +8.957 m²  - 27 Stück

Summe: +17.479 m²  - 24 Stück

Zunahme an überbau- / 
versiegelbaren Flächen

 Einzelbäume 
(Pflanzgebot /-bindung)

BBP „Mettstetter Weg, Erweiterung
         und 2. Änderung
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1.6. Vorgaben, Schutzgebiete sowie wesentliche Ziele sonstiger übergeordneter Planungen

Regionalplan Flächennutzungsplan

Ausschnitt Regionalplan (schwarz gestrichelt = Plangebiet) 

Im Regionalplan Nordschwarzwald ist das Plange-
biet als bestehende Siedlungsfläche (rot im BBP -
Mischgebiet)  sowie  als  Bestandsflächen  für  Ge-
werbe / Industrie (blau) ausgewiesen. Dazwischen
liegen  Flächen  die  als  sonstige  Flur  dargestellt
sind. 
Der Bebauungsplan widerspricht somit keinen re-
gionalplanerischen Zielsetzungen.  

Ausschnitt Flächennutzungsplan (Schwarz gestrichelt = Plangebiet) 

Im  rechtswirksamen  FNP  ist  das  Plangebiet  zum
überwiegenden Teil bereits als „Gewerbliche Bauflä-
che“(G) sowie als „Gemischte Baufläche" (M) ausge-
wiesen. Darüber hinaus sind „Ausgleichsflächen“ und
„Flächen für die Landwirtschaft“ im Bereich des Tum-
linger  Weges dargestellt,  die  teils  durch den vorlie-
genden BBP als Gewerbefläche überplant werden.
Der vorliegende BBP wird somit nicht vollständig aus
dem FNP entwickelt so dass eine Änderung des Flä-
chennutzungsplanes erforderlich wird.

Naturschutzgebiete / Naturdenkmale nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiet nicht betroffen 

Natura 2000 
(FFH-Gebiete / Vogelschutzgebiete)

nicht betroffen  

Nationalpark nicht betroffen

Naturpark
Das Plangebiet liegt vollständig im Naturpark 
"Schwarzwald Mitte/Nord" 

FFH-Mähwiesen nicht betroffen

Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG

Nach § 30 BNatSchG beschützte Biotope (rote Fläche) im Be-
reich des Bebauungsplan (schwarz gestrichelt). 

Gemäß LUBW - Server (siehe nebenstehender Luft-
bildausschnitt) ist im Nordosten des Plangebiets (Brü-
cke Tumlinger Weg über die B28) innerhalb des BBP-
Geltungsbereich  eine  Teilfläche  des  nach  §  30
BNatSchG besonders geschützten Biotops Nr. 1-7517-
237-1052 (2 Baumhecken NO Schopfloch, 'Zwerchwa-
sen') im Gebiet vorhanden. Gemäß dem Biotop-Daten-
auswertebogen (LUBW 2022) ist der 1997 erfasste ge-
schützte  Biotop  jedoch  nicht  mehr  vorhanden und
wurde im Rahmen der Offenlandkartierung 2016 ge-
löscht. 

Überschwemmungsrisikogebiete 
(HQextrem / HQ100)

nicht betroffen

Wasserschutzgebiet nicht betroffen 
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Nach §33a NatSchG geschützte Streuobstbestände

Streuobstbestände im Plangebiet (gelb umrandet) 

Im Bereich der geplanten Erweiterungsfläche treten keine nach §33a geschützten Streuobstbestände auf.
In den noch nicht bebauten Flächen des neu überplanten und rechtskräftigen Bebauungsplanes „Nordhal-
de -2. Änderung“ befinden sich drei nach §33a NatSchG geschützte Streuobstbestände in einem Umfang
von 4.897 m² + 1.793 m² + 1.928 m² = 8.618 m². Davon werden im Rahmen der Neuüberplanung des rechts-
kräftigen BBP 6.609 m² erhalten (Pflanzbindung öffentliche Grünfläche, Fläche für die Landwirtschaft). Da-
mit kommt es zum Verlust von geschützten Streuobstbeständen in einem Umfang von 2009 m². Zusätzlich
erfolgen  hier  Pflanzgebote  zur  Neuanlage  von  Streuobstbeständen auf  extensiv  genutzten  öffentlichen
Grünflächen in einem Umfang von 5.404 m². Insgesamt kann somit der Eingriff ausgeglichen werden. 

Fachplan landesweiter Biotopverbund / Generalwildwegeplan

Biotopverbundflächen trockener Standorte innerhalb des Plan-
gebiets (schwarz gestrichelt) 

Biotopverbundflächen  mittlerer  Standorte  innerhalb  des  Plange-
biets (schwarz gestrichelt)

Im Nordosten des Plangebiets (Brücke Tumlinger Weg über die B28) ist im Fachplan landesweiter Biotop-
verbund eine Kernflächen für den Biotopverbund trockener Standorte ausgewiesen. Die Kernfläche umfasst
ein ehemalig dort vorhandenes geschütztes Biotop (Baumhecke) das heute dort nicht mehr vorhanden ist
(siehe vorherige Seite).  Bei den Kernflächen handelt  es sich um Straßen- und Straßenrandflächen.  Die
Suchräume umfassen Teile einer vorhandenen steilen Böschung unterhalb des Betriebsgeländes der Firma
HOMAG an der B28, die erhalten bleiben. Aufgrund der realen örtlichen Gegebenheiten entstehen durch die
Planung für den Biotopverbund trockener Standorte keine erhebliche Beeinträchtigungen. 
Darüber hinaus befinden sich innerhalb des Plangebiets im Südwesten Kernflächen mit umgebenden Kern-
räumen für den Biotopverbund mittlerer Standorte, die dort vorhandene Streuobstbestände und Wiesen
umfassen. Im BBP sind die Flächen als Pflanzbindung (Streuobst) und „Flächen für die Landwirtschaft“
ausgewiesen und bleiben im Wesentlichen erhalten. Nach Nordosten sind darüber hinaus Suchräume aus-
gewiesen, die wie die Kernflächen und -räume alle in bereits rechtskräftigen Bebauungsplänen liegen und
durch die im Norden angrenzende Bundesstraße bereits stark durchschnitten und von der freien Land-
schaft abgetrennt sind. Im Bereich der Suchräume sieht der BBP ebenfalls den Erhalt und die Neupflan-
zung von Streuobstwiesen sowie die Entwicklung von Magerwiesen vor. Darüber hinaus bleiben Teile der
Flächen als „Flächen für die Landwirtschaft“ erhalten. 
Insgesamt entstehen durch die vorliegende Planung somit keine Beeinträchtigungen für den Biotopverbund
die über die bereits auf der Grundlage der rechtskräftigen Bebauungspläne jederzeit mögliche Entwicklung
und Bebauung des Plangebiets hinausgehen.  
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1.7. Gebietsbeschreibung Erweiterungsfläche 

Lage der geplanten Erweiterungsfläche (gelb gestrichelt) im Bereich des BBP-Geltungsbereich (Schwarz gestrichelt) außerhalb rechts-
kräftiger Bebauungspläne 

Die rund 0,35 ha große Erweiterungsfläche außerhalb der rechtskräftigen Bebauungspläne am Nordostrand

des Plangebiets grenzt im Norden an die Trasse der B 28, die hier von einer Brücke des Tumlinger Weges

überbrückt wird. 

Am Südost und Südwestrand wird die Flächen von steilen bis zu 13 m hohen Böschungen der Geländeauf-

schüttungen des südlich angrenzenden HOMAG-Firmengeländes begrenzt. 

Im Westen grenzen derzeit an das Gebiet Wiesenflächen, die im rechtskräftigen BBP „Nordhalde -2. Ände-

rung“ als „Flächen für die Landwirtschaft“ ausgewiesen sind und die im Rahmen des vorliegenden BBP zu-

künftig in Magerwiesen umgewandelt werden sollen. 

Ansicht aus Nordosten von der Brücke (Tumlinger Weg) über die B28 aus auf die geplante Erweiterungsfläche 

Geologisch befindet sich das im Naturraum der Oberen Gäue gelegene Gebiet im Bereich des Mittleren Mu-

schelkalks. Bodenkundlich treten im Gebiet überwiegend bereits anthropogen überprägte Boden (Straßenbö-

schungen, Aufschüttungsgelände HOMAG, unbefestigter Weg parallel zum Tumlinger Weg) sowie bereits ver-

siegelte Flächen (Tumlinger Weg) auf.  Naturnahe Böden kommen lediglich im Nordwesten unterhalb der

Straßenböschung des Tumlinger Wegs vor.  Dabei  handelt  es sich um gering- bis  mittelwertige Rendzina

(Quelle LGRB). 
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Im Bereich der Erweiterungsfläche treten folgende Biotoptypen und Nutzungen auf:  

Bestandsplan der Biotoptypen / Nutzungen im Bereich der Erweiterungsfläche  

Den häufigsten Biotoptyp im Bereich

der  Erweiterungsflächen  bilden  Be-

stände  mit  Ruderalvegetation  (Bioto-

ptyp 35.60) an den steilen Böschungen

des Aufschüttungsgeländes der Firma

HOMAG  und  an  Straßenböschungen

des Tumlinger Wegs (Biotoptyp 35.64).

Am zweithäufigsten treten Infrastruk-

turflächen auf mit dem asphaltierten

Tumlinger Weg (Biotoptyp 60.21) und

begleitenden  Straßenbanketten  (Bio-

toptyp  33.60)  sowie  einem  auf  der

Südostseite  begleitenden  unbefestig-

ten  Weg  (Biotoptyp  60.24)  teils  mit

Pflanzenbewuchs (60.24 +). 

Grünland  bildet  den  dritthäufigsten

Biotoptyp  im  Gebiet  mit  Fettwiesen

mittlerer  Standorte  (Biotoptyp  33.41)

nordwestlich der  Straßenböschungen

des Tumlinger Wegs sowie mit einem

ruderalisierten  Bestand  (33.41-)  im

Übergang zu den Straßenböschungen

der B 28 .  
Ansicht aus Nordosten vom Aufschüttungsgelände der Firma HOMAG aus
auf die Erweiterungsflächen mit den vorkommenden Biotoptypen 
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Bestandsplan

Biotoptypen Fläche Anteil 

 Ruderalvegetation (1.410 m²)

35.60  Ruderalvegetation 947 m²

35.64  Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 463 m²

 Infrastrukturflächen   (965 m²)

33.60  Verkehrsgrün 154 m²

60.21  Völlige versiegelte Fläche 555 m²

60.24  Unbefestigte Weg 6 m²

60.24+  Unbefestigte Weg mit Pflanzenbewuchs 250 m²

 Grünland (828 m²)

33.41  Fettwiese mittlerer Standorte 645 m²
33.41-  Fettwiese mittlerer Standorte, ruderalisiert (Störzeiger) 183 m²

 Gehölzflächen (322 m²)
42.20  Gebüsch mittlerer Standorte, beeinträchtigt (straßennähe) 175 m²
42.22  Schlehen-Gebüsch mitt lerer Standorte, beeinträchtigt (straßennähe) 147 m²

Summe:  3.525 m²

26,9 %

13,1 %

4,4 %

15,7 %

0,2 %

7,1 %

18,3 %
5,1 %

5,0 %
4,2 %

100,0 %

60.2160.24
35.60

33.41
35.64

42.22
45.30b



Bebauungsplan „Nordhalde II“ 
in Schopfloch

Den  vierthäufigsten  Biotoptyp  im  Be-

reich  der  Erweiterungsfläche  bilden

Gebüsche  mit  einem  größeren  Schle-

hengebüsch unterhalb der Straßenbö-

schung des Tumlinger Wegs (Biotoptyp

42.22) sowie einer kleinen angepflanz-

ten Gebüschfläche an der Brücke über

die Bundesstraße B 28 und einer grö-

ßeren an den steilen Böschungen des

HOMAG-Aufschüttungsgeländes. 

Zusätzlich  befinden  sich  an  den  Bö-

schungen  des  Tumlinger  Wegs  drei

noch sehr junge angepflanzte Straßen-

bäume (Biotoptyp 45.30b)
Ruderalisierte Fettwiese (Biotoptyp 33.41-) im Übergang zu den Straßenbö-

schungen der B 28
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2. UMWELTBERICHT ZUM BBP 'NORDHALDE II' – ERWEITERUNGSFLÄCHE 

2.1. Festlegung zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

Die nachfolgende Ermittlung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter

beschränkt sich auf die neu ausgewiesene Erweiterungsfläche im Nordosten des Plangebiets (0,35 ha). 

Die Änderungen im Bereich der bereits rechtskräftigen Bebauungspläne, auf deren Grundlage jederzeit und

unabhängig von der vorliegenden Planung eine Entwicklung und Bebauung des Gebiets entsprechend den Flä-

chenausweisungen und Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne möglich ist, werden gesondert bi-

lanziert (siehe Seite 24 ff).

Eine vertiefende Untersuchung zu den betroffenen Schutzgütern im Bereich der geplanten Erweiterungsfläche

erfolgt nur für diejenigen Schutzgüter, bei denen erhebliche Auswirkungen und Beeinträchtigungen, auch im

Sinne eines Eingriffs gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG, nach derzeitigem Kenntnisstand entsprechend nachfolgen-

der Tabelle vorab nicht ausgeschlossen werden können und deshalb einer näheren Untersuchung bedürfen.

Schutzgut

erhebliche  
Auswirkungen

Begründung
vorab nicht

auszuschließen
voraussichtlich

keine

Biotope / 
Biologische
Vielfalt

X ➢ Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (siehe Seite 17)

Tiere und 
Pflanzen

Zum Vorhaben wurde ein gesondertes artenschutzrechtliches Fachgutachten erstellt auf das verwiesen wird. Da-
nach sind unter Beachtung von Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen keine Verstöße gegen
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG zu erwarten. 

Boden / 
Fläche X ➢ Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (siehe Seite 18)

Grundwas-
ser X

Gemäß den Empfehlungen für die „Bewertung von Eingriffen in Natur und Land-
schaft in der Bauleitplanung“ (LfU 2005) bilden die im Untergrund des Plangebiets
anstehenden hydrogeologischen Schichten des mittleren Muschelkalks in Bezug auf
das Grundwasser ein Schutzgut von geringer Wertigkeit (Grundwassergeringleiter I).

Darüber hinaus ist die Grundwasserneubildung im Bereich der Erweiterungsfläche
durch bereits versiegelte Flächen (Tumlinger Weg) und einem hohen Anteil an ver-
dichteten, anthropogen überprägten Böden (unbefestigter Weg,  Straßenböschung,
hohe  Aufschüttungen  Firmengelände  HOMAG)  mit  einer  fehlenden  bis  einge-
schränkten Grundwasserneubildung überwiegend von geringer Bedeutung. Die na-
turnahen Böden im Gebiet, mit eine hohen bis sehr hohen Wasserdurchlässigkeit,
bleiben darüber hinaus zum überwiegenden Teil im Bereich ausgewiesener und ex-
tensiv genutzter öffentlicher Grünflächen erhalten. Die anlagebedingt geringfügige
Zunahme von versiegelten / bebauten Flächen um 382 m² wirkt sich nicht erheblich
auf  die  Grundwasserneubildung  des  anstehenden  Grundwassergeringleiters  aus.
Wasserschutzgebiete sind ebenfalls nicht betroffen.

Hinweise auf betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Grundwasserbeständen aus
der bisherigen gewerblichen Nutzung im Umfeld der Erweiterungsfläche sind nicht
bekannt  und sind durch  die  vorliegende  Planung  auch nicht  zu  erwarten.  Unter
Beachtung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gemäß den planungsrecht-
lichen Festsetzungen entstehen für das Schutzgut keine erheblichen Beeinträchti-
gungen. 
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Schutzgut

erhebliche  
Auswirkungen

Begründung
vorab nicht

auszuschließen
voraussichtlich

keine

Oberflächenge-
wässer X

Oberflächengewässer treten im Bereich der Erweiterungsfläche im Nordos-
ten des Plangebiets nicht auf. 

Klima und Luft X

Bedeutende Funktionen für das Klima gehen von der Erweiterungsfläche
mit bestehender Straße, künstlich hergestellten steilen Böschungen und
aufgrund ihrer geringen Größe (0,35 ha) nicht aus. Aufgrund der Nähe zur
Bundesstraße B 28, der vorhandenen Gemeindeverbindungsstraße (Tum-
linger Weg) und der Lage am Rand bestehender Gewerbeflächen ist von
einer erheblichen lufthygienischen Vorbelastung auszugehen. Durch die
vorliegende Planung sind diesbezüglich keine erheblichen Änderungen zu
erwarten.  

Orts- und Land-
schaftsbild

Ansicht aus Südosten vom Aufschüttungsgelände der Firma HOMAG auf die Erweiterungsfläche  

X

Überplant wird ein Gebiet  das insbesondere in Bezug auf  seine natürliche
landschaftliche Eigenart bereits als stark landschaftlich überprägt einzustu-
fen ist,  mit  dem hohen Aufschüttungsgelände der Fa.  HOMAG,  Straßenbö-
schungen und vorhandenen  Verkehrswegen.  Unabhängig  davon  würde das
Gebiet  bei  einer jederzeit  möglichen Bebauung auf der Grundlage der an-
grenzenden rechtskräftigen Bebauungspläne in seinem landschaftlichen Er-
scheinungsbild erheblich negativ mitgeprägt werden.

Aufgrund der vorhanden landschaftlichen Situation und da nur eine geringfü-
gige Bebauung am Westrand möglich wird sowie lediglich eine Anpassung
des Tumlinger Wegs erfolgt, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen, die
über die vorhandene Situation hinausgehen für das Landschaftsbild zu erwar-
ten. Darüber hinaus bleibt ein großer Teil der umgebenden Grün- und Freiflä-
chen im Gebiet erhalten.

Mensch /Freizeit /
Erholung X

Erheblich negative Auswirkungen auf Aspekte des Schutzgutes (Wohn- und
Wohnumfeldfunktionen, Naherholung, Gesundheit, Belästigungen) sind nach
derzeitigem Kenntnisstand auch aufgrund der siedlungsfernen Lage, der be-
stehenden Vorbelastungen (Straßen: Tumlinger Weg, Bundesstraße) und der
damit  verbundenen  geringen  Aufenthaltsqualität  für  Erholungssuchende
nicht zu erwarten.

Kultur- und Sach-
güter X

Kulturgüter  wie  archäologische  Fundstellen,  Kultur-  und  Bodendenkmale
Geotope oder Böden mit einer besonderen Funktion als Archiv für die Natur-
und Kulturgeschichte  treten nach derzeitigen Kenntnisstand im Plangebiet
nicht auf. Sollten im Rahmen von (Erd-)Bauarbeiten Bodendenkmale entdeckt
werden,  ist  dies  umgehend  gemäß  Denkmalschutzgesetz  der  zuständigen
Denkmalschutzbehörde zu melden.

Besondere Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls  nicht
betroffen bzw. bleiben wie vorhanden im Gebiet substanziell  erhalten (z.B.
Straße, Leitungen) oder werden verlegt. 

Wechsel-
wirkungen X

Erhebliche Beeinträchtigungen von Wechselwirkungen über die schutzgutbe-
zogene Beurteilung hinaus sind nicht ersichtlich. 
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2.2. Ermittlung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

2.2.1 Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt

Bestandsaufnahme und -bewertung Zu erwartende Umweltauswirkungen
Erheblichkeit
der Eingriffe

Maßnahmen  zur  Vermeidung,  Minimierung  und  zum
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

--> mittlere Bedeutung

Die durchschnittliche Biotopwertigkeit des Plangebiets beträgt rund 9,4 Ökopunkte
je m² das entspricht einer mittleren naturschutzfachlichen Bedeutung (Wertstufe
III). 

Im Einzelnen verteilt sich die Wertigkeit der im Bereich der 0,35 ha großen Erwei-
terungsfläche vorkommenden Biotoptypen und Nutzungen wie folgt  (siehe auch
Eingriffsbilanz Seite 24 und Bestandsplan Seite 11):

Unabhängig von der Flächenbilanz befinden sich im Bereich der Erweiterungsflä-
che 3 sehr junge straßennahe Einzelbäume

Baubedingt führt das Vorhaben im Bereich der
Erweiterungsfläche  vorwiegend  zur  Überpla-
nung von mittelwertigen Biotoptypen, die teils
aufgrund ihrer Straßennähe als beeinträchtigt
einzustufen sind.  Teile  der  Biotoptypen 35.60
und 42.20 auf sehr steilen Böschungen können
dabei erhalten werden. 

Auf rund 27 % der Fläche kommt es zur Über-
planung von gering- und sehr geringwertigen
Biotoptypen (33.60,60.24) bzw. solchen die für
das  Schutzgut  ohne  Bedeutung  (Biotoptyp
60.21) sind. Zusätzlich kommt es zum Verlust
von drei frisch gepflanzten Straßenbäumen. 



 bis 

Vermeidung und Minimierung

• Soweit kein Pflanzgebot vorliegt sind die nicht über-
baubaren Grundstücksflächen als  Grünflächen anzu-
legen und dauerhaft zu unterhalten.

• Private Grünflächen: Für die privaten Grünflächen im
Nordosten der Erweiterungsfläche kann davon ausge-
gangen werden,  dass aufgrund der sehr steilen Bö-
schungen hier die Biotoptypen 35.60 und 42.20 erhal-
ten bleiben, da eine intensivere Nutzung / Pflege der
Flächen topographisch bedingt nicht möglich ist.   

Ausgleich (planintern)

• Pflanzung  von  2  standortgerechten  und  heimischen
Baumarten  im  Bereich  der  Erweiterungsfläche
(Pflanzgebot).  

• Öffentliche Grünfläche: Entwicklung einer Magerwiese
aus vorhandenen Fettwiesen.

Der Eingriff in das Schutzgut kann durch die dargestell-
ten Maßnahmen innerhalb des Plangebiets ausgeglichen
werden  (siehe  Eingriffs-  /  Ausgleichsbilanzierung  Seite
24).  

Anlagebedingt erhöht sich durch die vorgese-
henen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimie-
rung und zum Ausgleich die durchschnittliche
Biotopwertigkeit  des  Plangebiets  von  derzeit
9,4  Ökopunkte  /  m²  (=  mittlere  naturschutz-
fachliche Bedeutung)  auf  zukünftig 11,2 Öko-
punkte  /  m²  (=  mittlere  naturschutzfachliche
Bedeutung).  

 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen  für  das
Schutzgut sind nicht ersichtlich. 

 

Erheblichkeit:  hoch /  mittel /  gering /  keine

Umweltbericht Seite 17

Biotoptyp Fläche A nteil 

Sehr hoch (V) nicht betroffen 0 m² 0%

 Hoch (IV) nicht betroffen 0 m² 0%

Mittel (III) 2560 m² 72,6%

Gering (II) 404 m² 11,5%

Sehr gering (I) 60.24 Unbefestigter W eg  6 m² 0,2%

Keine  (I) 60.21 Völlig versiegelte Fläche 555 m² 15,7%

Summe: 3.525 m² 100%

W ertstu fe
Na turschutzfa ch liche

Be d e utu ng

33.41   Fettwiese mittlerer Standorte 
35.60   Ruderalvegetation
35.64   Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 
42.20   Gebüsch mittlerer Standort
42.22   Schlehen-Gebüsch mittlerer Standorte

33.60   Verkehrsgrün
60.24+ Unbefestigte W eg mit Pflanzenbewuchs 

Die Zuordnung der Biotopty pen z u den W ertstufen erfolgte gemäß der Tabelle auf S eite 13 
in “Bewertung der  Biotopty pen Baden-W ürttembergs z ur Bestimmung des Kompensations -
bedarfs  in der E ingriffsregelung“ (LfU 2005).
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2.2.2 Schutzgut Boden

Bestandsaufnahme und -bewertung zu erwartende Umweltauswirkungen
Erheblichkeit
der Eingriffe

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

--> geringe bis mittlere Bedeutung

Im Bereich der Erweiterungsfläche treten fol-
gende Böden auf (siehe auch Bodenkarte und
Bewertung der Bodenfunktionen unten). 

→  Gering- bis mittelwertige Böden der Boden-
einheit g3 (Rendzina und Braune Rendzina
aus Kalkstein des Oberen Muschelkalks, oft
mit  geringmächtigem  Rest  der  Decklage)
umfassen rund 29 % des Plangebiets. 

→  Geringwertige anthropogen überprägte Bö-
den umfassen rund 55 % des Plangebiets,
dabei handelt es sich um Straßenböschun-
gen und Bankette, unbefestigte Wege sowie
die  hohen  Geländeaufschüttungen  im  Be-
reich des angrenzenden Firmengeländes. 

→  Für den Bodenschutz ohne Bedeutung sind
die versiegelte Flächen des Tumlinger Wegs
(Straße), die rund 16 % der Erweiterungs-
fläche umfassen.  

Bodenkarte (Quelle: LGRB 2021). Erweiterungsfläche = blau
gestrichelt

Baubedingt erfolgt eine Verminderung der Bodenfunktionen
durch  anthropogene  Überprägung  während  der  Bau-
ausführung  (Befahren,  Verdichtungen,  Abgrabungen,  Auf-
schüttungen,  Umlagerungen etc.).  Restfunktionen des  Bo-
dens bleiben hier jedoch erhalten.  Durch den Auftrag von
Oberboden (Rekultivierungsschicht)  nach Baufertigstellung
kann der Eingriff ausgeglichen werden. 



Vermeidung und Minimierung
• Siehe auch Punkt 3.9. Planungsrechtliche Festsetzungen zum BBP. 
• Beachtung der gängigen Normen bei  der Bauausführung zum Schutz  des

Bodens (DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Bodenarbeiten)
DIN 19731- Verwertung von Bodenmaterial). 

• Durchführung der Erdarbeiten bei trockener Witterung und im Massenaus-
gleich. 

• Die geplanten öffentlichen Grünflächen sind vor Baubeginn abzumarken (z.B.
Flatterband) und dürfen im Rahmen der Bauausführung nicht beansprucht
werden. 

• Beseitigung  von  baubedingten  Verdichtung  im  Unterboden  nach  Bauende
und vor Auftrag des Oberbodens. 

• Der Oberboden im Bereich der Bauflächen ist vor Baubeginn abzuschieben,
zu sichern und sachgerecht zu lagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird
der Boden teilweise auf den verbleibenden Freiflächen im Gebiet zur Boden-
verbesserung wieder aufgebracht.

Ausgleich (planintern)
• Rückbau und Rekultivierung nicht mehr benötigter Straßenflächen. 

Der Eingriff in das Schutzgut kann durch die dargestellten Maßnahmen inner-
halb des Plangebiets vollständig ausgeglichen werden (siehe Bilanzierung S. 25)

Anlagebedingt kommt es im Bereich der Erweiterungsfläche
zur Versiegelung und Bebauung von Böden / Flächen in ei-
nem Umfang von 937 m² (siehe auch Bilanzierung Seite 25).
Davon ist sind folgende Böden / Flächen betroffen: 

→ gering bis mittelwertige Böden (Bodeneinheit g3): 152 m²

→ geringwertige anthropogen überprägte Böden: 410 m²

→ bereits versiegelte Flächen: 375 m² 

 bis 

Betriebsbedingte  erhebliche  Beeinträchtigungen  die  über
die vorhandene Nutzung hinausgehen sind nicht zu erwar-
ten.



Erheblichkeit:  hoch /  mittel /  gering /  keine

Umweltbericht Seite 18

Flächenanteil

1.015 m² 28,8%

Anthropogen überprägte Böden 1.955 m² 55,5%

Versiegelte Fläche 555 m² 15,7%

Summe: 3.525 m² 100%

Bewertung der Bodenfunktionen nach "Bodenschutz 23" (LUBW 2011). Quelle: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 2022. Ergänzt mit realen Bestand (anthropogen überprägte und versiegelte Böden)  

Vorhabenbedingt beanspruchte 
bodenkundliche 

Einheiten / Nutzungen

Bewertung der Bodenfunktionen
(Bewertungsklassen)  Gesamt-

 bewertungNatürliche Boden-
fruchtbarkeit

Ausgleichskörper
 im Wasserhaushalt

Filter und Puffer
 für Schadstoffe

Standort für
naturnahe Vegetation

g3: Rendzina und Braune Rendzina aus 
Kalkstein des Oberen Muschelkalks, oft 
mit geringmächtigem Rest der Decklage

1,5
(gering bis mittel) 

1,5
(gering bis mittel) 

2
 (mittel) 

3,0
 (hoch) 

1,67
(gering bis mittel) 

1 
(gering) 

1 
(gering) 

1 
(gering) 

keine hohe oder sehr hohe 
Bewertung

1 
(gering) 

0 
(keine) 

0 
(keine) 

0 
(keine) 

keine hohe oder sehr hohe 
Bewertung

0 
(keine) 
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2.2.3 Prognose sonstiger Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase

Gemäß Anlage 1 zum BauGB sind im Rahmen des Umweltberichts zusätzlich mögliche erhebliche Auswirkungen des geplanten Vorhabens während der Bau- und Betriebsphase durch folgende Wirkfakto -
ren, soweit möglich, zu beschreiben und zu beurteilen. Die nachfolgende Beurteilung beziehen sich ausschließlich auf die geplanten Erweiterungsflächen außerhalb der bereits rechtskräftigen Bebauungs -
pläne.: 

Wirkfaktoren zu erwartende Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Abfälle
Art und Menge der erzeugten Abfälle und ih-
rer Beseitigung und Verwertung

Anfallende Abwässer und Abfallmengen werden über die üblichen Entsorgungseinrichtungen und -techniken (Kreislaufwirtschaft, ggf. Trennsysteme
etc.) wie bisher sach- und umweltgerecht entsorgt bzw. wiederverwertet. Spezielle gewerbliche Abfälle werden ggf. von Entsorgungsfachbetrieben re-
cycelt und/oder entsorgt. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle und Abwässer ist somit gewährleistet. Erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen entstehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. 

 

Emissionen 
von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen

Anlagen die einer imissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen werden im Gebiet nicht errichtet, so dass betriebsbedingte erhebliche Schad -
stoffemissionen nicht zu erwarten sind. Relevante Mengen von Wärme (z.B. Prozesswärme), Strahlung, Licht  werden nicht emittiert. Erschütterun-
gen und andere Belästigungen beschränken sich im wesentlichen auf die Bauzeit. Da die geplante Nutzung bereits vorbelastete Flächen an der Bun -
desstraße und dem Tumlinger Weg, sind keine darüber hinausgehenden erhebliche Belästigungen und verkehrsbedingten Emissionen zu erwarten. 



Risiken
für menschliche Gesundheit, kulturelles Erbe 
oder Umwelt (z.B. durch Unfälle oder Kata-
strophen)

Aus der Lage, der Art und des Umfangs der Planung sowie der vorhabensbedingten Nutzung des Plangebiets ergibt sich derzeit kein Anhaltspunkt für
eine besondere oder erhöhte Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle, Katastrophen oder besondere Risiken. Negative Wirkungen und Risiken
für die menschliche Gesundheit, die Umwelt oder das kulturelle Erbe infolge der Realisierung der Planung sind nicht ersichtlich.

  

Kumulierung
mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-
barter Plangebiete 

Aufgrund der geringen Größe der Erweiterungsfläche sowie bestehender Vorbelastungen (Straßen, versiegelte Flächen, Geländemodellierungen)
sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine kumulierenden Wirkungen mit den angrenzenden Planungen im Bereich der bereits rechtskräftigen Be-
bauungspläne zu erwarten, die erheblich über die vorhandene Bestandssituation hinaus gehen.   

 

Auswirkungen der geplanten Vor-
haben auf das Klima 
z.B. Art und Ausmaß der Treibhausgasemissi-
onen und der Anfälligkeit der gepl. Vorhaben 
gegenüber den Folgen des Klimawandels

Rund 73 % der Erweiterungsfläche werden zukünftig von Frei- und Grünflächen eingenommen und 27 % von bebauten und versiegelten Flächen, wo -
bei der Anteil an bebauten und versiegelten Flächen nur geringfügig um 382 m² gegenüber dem Bestand zunimmt. Daraus lassen sich keine erhebli -
chen Auswirkungen auf das Klima herleiten. Bau- und betriebsbedingt ist gegenüber dem Bestand (angrenzende Bundesstraße, durchs Gebiet füh-
rende Straße - Tumlinger Weg) mit mit keiner darüber hinaus gehenden erheblichen Zunahme von Emissionen (Verkehr, Stäuben etc.) zu rechnen. 

 

Eingesetzte Techniken und Stoffe Zum Einsatz kommen voraussichtlich bau- und betriebsbedingt allgemein gebräuchliche Techniken und Stoffe, die den aktuellen einschlägigen Richt -
linien und dem Stand der Technik entsprechen.  Die Verwendung umweltschädlicher Baumaterialien, wie z.B. Dachbedeckungen mit unbeschichteten
Metallen, wie Kupfer, Zink und Blei können über textliche Festsetzungen im Bebauungsplan ausgeschlossen werden.  

 

Erheblichkeit:  hoch /  mittel /  gering /  keine
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2.3. Zusammenfassung / Erheblichkeit der zu erwartenden Beeinträchtigungen

Mit  dem vorliegenden Bebauungsplans 'Nordhalde II'  sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen ge-

schaffen um der ansässigen Firma HOMAG (Maschinenbau für Holzbearbeitungssysteme) erforderliche bauli-

che Maßnahmen im Rahmen einer Gesamtkonzeptes zur betrieblichen Erweiterung und Neuorganisation zu er-

möglichen. Hierfür werden zum überwiegenden Teil (rund 98 % des Plangebiets) bereits rechtskräftige Bebau-

ungspläne neu überplant und an die betrieblichen Erfordernisse angepasst.  Der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans umfasst insgesamt eine Fläche von rund 21 ha.

Die Änderungen im Bereich der bereits rechtskräftigen Bebauungspläne, auf deren Grundlage jederzeit und

unabhängig von der vorliegenden Planung eine Entwicklung und Bebauung des Gebiets entsprechend den Flä-

chenausweisungen und Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne möglich ist, werden gesondert bi-

lanziert (siehe Seite 24 ff). 

Die  außerhalb  der  rechtskräftigen  Bebauungspläne  neu  ausgewiesene  Erweiterungsfläche  umfasst  rund

0,35 ha im Nordosten des Plangebiets längs des Tumlinger Wegs an der B 28. Der vorliegende Umweltbericht

ermittelt  und bewertet  die  dort  entstehenden voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf  die  Schutzgüter.

Vorgesehen ist hier im Wesentlichen die geringfügige Änderung der Trasse des Tumlinger Wegs im Anschluss

an die Erschließung der angrenzenden rechtskräftigen Bebauungspläne unter Einbeziehung randlich angren-

zender Gewerbeflächen.  Gegenüber dem Bestand erhöhen sich dadurch der Anteil an bebauten und versiegel-

ten Flächen geringfügig um 382 m². Davon betroffen sind vorwiegend Flächen mit Ruderalvegetation, Wiesen,

Gebüschen und bestehende Verkehrsflächen. 

Im Bereich der Erweiterungsfläche sind keine nach dem Naturschutzrecht oder aufgrund anderer Rechts-

grundlagen geschützten Gebiete oder Objekte nachteilig betroffen. 

Die durch die Planung zu erwartenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen und Beeinträchti-

gungen für die Schutzgüter im Bereich der Erweiterungsfläche wurde auf den vorherigen Seiten ermittelt und

bewertet mit folgendem Ergebnis:

Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt 

Naturschutzfachlich hochwertige Biotope gehen im Bereich der Erweiterungsfläche nicht verloren. Baubedingt

führt das Vorhaben im Bereich der Erweiterungsfläche vorwiegend zur Überplanung von mittelwertigen Bioto-

ptypen, die teils aufgrund ihrer Straßennähe als beeinträchtigt einzustufen sind. Teile der Biotoptypen (Ru-

deralvegetation, Gebüsche) auf sehr steilen Böschungen können dabei erhalten werden. Darüber hinaus ist

eine Umwandlung von Fettwiesen im Gebiet in Magerwiesen geplant. 
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 Schutzgüter 

Mensch Biotope / biolo-
gische Vielfalt 

Pflanzen 
und Tiere 

Boden / 
Fläche  

Oberflächen-
gewässer

Grund-
wasser 

Klima / 
Luft 

Land- / 
Ortschaftsbild

Freizeit / 
Erholung 

Kultur- / 
Sachgüter

Wechsel-
wirkungen 


und


 bis 

       

bis 

Erheblichkeit:  hoch  /  mittel /  gering /  keine / (x) weitere Untersuchungen erforderlich
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Auf rund 27 % der Erweiterungsfläche kommt es zur Überplanung von gering- und sehr geringwertigen Bioto-

ptypen (Verkehrsgrün, unbefestigte Wege) bzw. von solchen die für das Schutzgut ohne Bedeutung (Straße)

sind. Zusätzlich kommt es zum Verlust von drei frisch gepflanzten Straßenbäumen. 

➔ Die Eingriffe in das Schutzgut kann innerhalb der Erweiterungsflächen durch die geplanten Vermei-

dungs- und Ausgleichsmaßnahmen (siehe Seite 17) vollständig ausgeglichen werden (siehe Eingriffs- /

Ausgleichsbilanzierung Seite 24). 

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Zum Vorhaben wurde ein gesondertes artenschutzrechtliches Fachgutachten erstellt auf das verwiesen wird.

Danach sind unter Beachtung von Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen keine Verstöße

gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG zu erwarten. 

Schutzgut Boden / Fläche

Gegenüber dem Bestand kommt es im Bereich der Erweiterungsfläche zu einer geringfügigen Zunahme an

bebauten und versiegelten Flächen um 382 m². Davon betroffen sind vorherrschend geringwertige anthropo-

gen überprägte Böden und bereits versiegelte Flächen der bestehenden Straße (Tumlinger Weg). In geringem

Umfang werden auch gering- bis mittelwertige naturnahe Böden überplant. Da Teile der bestehenden Straße

zurückgebaut und rekultiviert werden, ist der Eingriff insgesamt als wenig erheblich bis unerheblich einzu-

stufen. 

➔ Durch den Rückbau und die Rekultivierung nicht mehr benötigter Straßenflächen (Tumlinger Weg),

kann  der  Eingriff  innerhalb  der  Erweiterungsflächen vollständig  ausgeglichen  werden  (siehe  Ein-

griffs- / Ausgleichsbilanzierung Seite 25), so dass weitere Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plan-

gebiets nicht erforderlich werden.  

Für die Schutzgüter Oberflächengewässer, Grundwasser, Klima / Luft, Landschaftsbild,   Mensch /Freizeit / Er  -  

holung,   Kultur- und Sachgüter,      Wechselwirkungen   sind voraussichtlich keine erhebliche Beeinträchtigungen

zu erwarten. 
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2.4. Prognose und Planungsalternativen

2.4.1 Standort und Planungsalternativen

Standortalternativen wurden nicht untersucht, da das gesamt Vorhaben bereits rechtskräftige Bebauungsplä-

ne zusammenfasst und die neu ausgewiesene Erweiterungsfläche an die dortigen Flächenausweisungen ins-

besondere bezüglich der Erschließung gebunden ist.  

Die Untersuchung von Planungsalternativen erfolgte durch mehrere städtebauliche Vorentwürfe, in denen

verschiedene Varianten in Bezug auf die Plangebietsgröße, die geplante Hallenausführung sowie die Art der

Erschließung und Anbindung an bestehende Erschließungseinrichtungen untersucht wurden. Die Ergebnisse

sind in den vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf eingearbeitet. 

2.4.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung

Bei Realisierung der vorliegenden Planung kommt es zu geringfügigen Änderungen des Trassenverlaufs des

Tumlinger Wegs im Anschluss an die Erschließung der angrenzenden rechtskräftigen Bebauungspläne unter

Einbeziehung randlich angrenzender Gewerbeflächen.  Gegenüber dem Bestand erhöhen sich dadurch der An-

teil an bebauten und versiegelten Flächen geringfügig um 382 m². Davon betroffen sind vorwiegend Flächen mit

Ruderalvegetation, Wiesen, Gebüschen und bestehende Verkehrsflächen.-

Der Eingriff kam durch planinterne Maßnahmen (Rückbau nicht mehr benötigter Verkehrswflächen, Entwick-

lung von Magerwiesen) vollständig innerhalb der beanspruchten Fläche ausgeglichen werden, so dass voraus-

sichtlich keine dauerhaft schädlichen Beeinträchtigungen durch die geplanten Nutzungen für den Naturhaus-

halts, die Umwelt und Schutzgüter gegenüber der Bestandssituation verbleiben. 

2.4.3 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die aktuelle landwirtschaftliche Nutzung, die gewerbliche Entwick-

lung gemäß rechtskräftiger Bebauungspläne und der bestehende Straßenverlauf erhalten. Eine mittel- bis

langfristige Verbesserung des derzeitigen Umweltzustandes ist nicht zu erwarten.
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2.5. Monitoring

Nach § 4 c BauGB haben die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchfüh-

rung eines Bauleitplanes eintreten können, zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige

Umweltauswirkungen frühzeitig zu ermitteln um in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen

zu können. 

Monitoringkonzept

 Die festgesetzten Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden im Rahmen der Um-

setzung des Bebauungsplanes durch Abnahmen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren einmalig und

danach turnusmäßig stichprobenartig gemäß den Zuständigkeitsregelungen innerhalb der Stadtverwal-

tung auf Vollzug überprüft. 

 Die Umsetzung der grünordnerischen / umweltschützenden Maßnahmen erfolgt parallel bzw. spätestens

eine Vegetationsperiode nach Abschluss der jeweiligen Bauausführung. Vorgesehen ist eine Überprüfung

der Entwicklungsmaßnahmen (Magerwiese) und Pflanzmaßnahmen in einem drei- bis fünfjährigen Ab-

stand, danach ist ein Turnus von 10 Jahren anzustreben. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. Die Überprü-

fung erfolgt durch Begehung einer von der Gemeinde beauftragten Person.

 Sofern sich nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Erkenntnisse über erhebliche Umweltauswirkungen

ergeben, deren Überwachung externen Behörden obliegt, sind diese Behörden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB

verpflichtet, die Gemeinde entsprechend zu informieren. Darüber hinaus geht die Gemeinde allen Hinwei-

sen nach, die aus der Bevölkerung kommen und auf unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen

im Zuge der Plandurchführung hindeuten.
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3. BILANZIERUNG VON EINGRIFF UND AUSGLEICH – ERWEITERUNGSFLÄCHE 

3.1. Schutzgut Biotope -

Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich für die geplante Erweiterungsfläche außerhalb der rechtskräfti-

gen Bebauungspläne erfolgt nachfolgend für das Schutzgut Biotope rechnerisch anhand der bestehenden

bzw. geplanten Flächennutzung / Biotoptypen gemäß der Biotopwertliste in der Anlage 2 (Bewertungsrege-

lung) zur Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) vom 19. Dezember 2010 .

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung (siehe auch Bestandsplan Seite 11)

Für die geplante Erweiterungsfläche, außerhalb der neu überplanten rechtskräftigen Bebauungspläne, er-

gibt sich gemäß der durchgeführten Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung im Rahmen des vorliegenden Be-

bauungsplans kein Ausgleichsdefizit. Es wird unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen ein Über-

schuss in Höhe von 6.644 Ökopunkten erzielt. 
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 Bestand 

Bestand Planung 
Bewertung 1 2 3 Bewertung 1 2 3
Planungs- Biotop- Fläche Bilanzwert Planungs- Biotop- Fläche Bilanzwert 

modul wert in m² Spalte 1 x 2 modul wert in m² Spalte 1 x 2

 Bestand 

33.41  Fettwiese mittlerer Standorte 8 - 13 - 19 13 645 8.385 -  -  -  -

33.41-  Fettwiese mittlerer Standorte, ruderalisiert (Störzeiger) 8 - 13 - 19 10 183 1.830 -  -  -  -

33.60  Verkehrsgrün - 6 - 6 154 924  -  -  -  -

35.60  Ruderalvegetation 9 - 11 - 18 11 947 10.417  -  -  -  -

35.64  Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 8 - 11 - 15 11 463 5.093  -  -  -  -

42.20  Gebüsch mittlerer Standorte, beeinträcht igt (straßennähe) 9 - 16 - 27 13 175 2.275  -  -  -  -

42.22 9 - 16 - 27 13 147 1.911  -  -  -  -

45.30a 3 - 6 6 3 St. 252 -  - -  -

60.21  Völlige versiegelte Fläche - 1 - 1 555 555  -  -  -  -

60.24  Unbefestigte Weg 3 - 6 3 6 18  -  -  -  -

60.24+  Unbefestigte Weg mit Pflanzenbewuchs 3 - 6 6 250 1.500  -  -  -  -

 Planung 

 Teilflächen des  BBP „Nordhalde II“  (3.525 m²) 

469 m²

60.10  davon überbaubar (GRZ 0,8) 375 m²  -  -  -  - - 1 - 1 375 375

60.60  davon private Grünfläche 94 m² -  -  -  - - 6 - 6 94 564

 Öffentliche Grünfläche 

33.43  Entwicklung von Magerwiesen (Ausgleichsfläche A1) -  -  -  - 12 - 21 - 27 21 1.085 22.785

 Private  Grünfläche 

35.60  Private Grünfläche (hier steile Böschungen mit Ruderalvegetation)  -  -  -  - 9 - 11 11 906 9.966

42.20  Private Grünfläche (hier Erhalt Gebüsch an steilen Böschungen)  -  -  -  - 9 - 16 - 27 13 138 1.794

60.60  Private Grünfläche   -  -  -  - - 6 - 6 365 2.190

45.30a  -  -  -  - 4 - 8 8 2 St. 1.568

60.21  Völlige versiegelte Fläche (Straße, Gehweg)  -  -  -  - - 1 - 1 562 562

Summe: 3.525 33.160 Summe: 3.525 39.804
100% ` 120%

Bilanzwert nach dem Eingriff: 39.804
Bilanzwert vor dem Eingriff: 33.160
Erzielter Ausgleich 6.644

 Schlehen-Gebüsch mittlerer Standorte, 
 Beeinträchtigt (straßennähe) 

 Einzelbäume auf mittelwertigen Biotoptypen (33.60)
 Ansatz: 3 Bäume * StU 14 cm * Wert 6

 Gewerbegebiet GE  mit einer Gesamtfläche von

 Pflanzgebot Einzelbaum auf geringwertigen Biotoptypen (60.60)
 Ansatz: 2 Bäume * (StU 18 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 8
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3.2. Schutzgut Boden / Fläche 

Als Bewertungsmethode für die nachfolgende Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wird das in der Anlage zur

Ökokontoverordnung dargestellte Verfahren gewählt. Danach werden die Bodenfunktionen entsprechend ih-

rer Leistungsfähigkeit in die Wertstufen 0 (versiegelte Flächen, keine Funktionserfüllung) bis 4 (sehr hohe

Funktionserfüllung) eingeteilt. Für anthropogen überprägte Böden wird pauschal die Wertstufe 1 angesetzt.

Für die Bodenfunktion "Standort für naturnahe Vegetation" werden nur Standorte der Bewertungsklassen 4

(sehr hoch) betrachtet, die im Bereich des Bebauungsplans nicht vorkommen. Für die Bodenfunktionen 'Aus-

gleichskörper im Wasserkreislauf', 'Puffer und Filter für Schadstoffe' sowie 'Natürliche Bodenfruchtbarkeit'

wird die Wertstufe des Bodens über das arithmetische Mittel der Bewertungsklassen ermittelt. Die Ermitt-

lung der Wertpunkte erfolgt unter Zugrundlegung von 4 Ökopunkten pro Wertstufe und Quadratmeter. Der

Kompensationsbedarf für die vorhabenbedingten Eingriffe in den Boden durch Überbauung und Versiegelung

und baubedingte Bodenveränderungen ermittelt sich aus der Differenz zwischen den Wertpunkten vor (Spalte

1) und nach dem Eingriff (Spalte 2) multipliziert mit der Eingriffsfläche.

Erweiterungsfläche 

Gemäß der durchgeführten Bilanzierun-

gen entsteht für das Schutzgut Boden /

Fläche im Bereich der  Erweiterungsflä-

che  kein  Ausgleichsdefizit  aufgrund  der

Straßenanpassung  und  dem  damit  ver-

bundenen Rückbau bzw.  der  Rekultivie-

rung nicht  mehr benötigter versiegelter

Flächen der Bestandsstraße. Es verbleibt

ein Überschuss von 206 Ökopunkten.
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Geplante Nutzung

 Bestand Planung

F Spalte 1 Spalte 2

123 m² Straße neu 1,67 6,68 0 0 822 Ökopunkte

29 m² 1,67 6,68 0 0 194 Ökopunkte

7 m² Private Grünfläche im GE 1,67 6,68 1 4 19 Ökopunkte

44 m² Private Grünfläche außerhalb GE 1,67 6,68 1,67 6,68 0 Ökopunkte

812 m² Öffentliche Grünfläche 1,67 6,68 1,67 6,68 0 Ökopunkte

179 m² Straße neu 1 4 0 0 716 Ökopunkte

231 m² 1 4 0 0 924 Ökopunkte

58 m² Private Grünfläche im GE 1 4 1 4 0 Ökopunkte
1.214 m² Private Grünfläche außerhalb GE 1 4 1 4 0 Ökopunkte
273 m² Öffentliche Grünfläche 1 4 1 4 0 Ökopunkte

Versiegelte Fläche

260 m² Straße neu 0 0 0 0 0 Ökopunkte

115 m² 0 0 0 0 0 Ökopunkte

29 m² 0 0 4 16 -464 Ökopunkte

151 m² 0 0 4 16 -2.416 Ökopunkte

Eingriffsfläche: 3.525 m² Summe: -206 Ökopunkte

Vom Eingriff betroffene 
bodenkundliche Einheiten 

/ Nutzungen

Eingriffsfläche
in m² Kompensationsbedarf

F x (Spalte 1 – Spalte 2) Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Wertstufe x  4 

ÖP 
Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Wertstufe x 4 

ÖP 

g3: Rendzina und Braune 
Rendzina aus Kalkstein 
des Oberen Muschel-
kalks, oft mit gering-
mächtigem Rest der 
Decklage

Überbaubare Fläche
GE mit einer GRZ von 0,8 

Anthropogen 
überprägte Böden

Überbaubare Fläche
GE mit einer GRZ von 0,8 

Überbaubare Fläche
GE mit einer GRZ von 0,8 

Private Grünfläche im GE
 Rückbau / Rekultivierung

Private Grünfläche außerhalb GE
Rückbau / Rekultivierung

Rückbauflächen Bestandsstraße.
(Grundlage: Bebauungsplan, Bestandsvermessung Gfrörer Ingenieure)
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3.3. Zusammenfassende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Gemäß der durchgeführten Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-

rung für die Schutzgüter Boden / Fläche und Biotope / biolo-

gische Vielfalt kann die Überplanung der Erweiterungsfläche

innerhalb des Eingriffsbereichs ausgeglichen werden ergibt. 

Schutzgut 

Biotop / biologische Vielfalt + 6.644 Ökopunkte

Boden / Fläche + 206 Ökopunkte

Summe erzielter Ausgleich: + 6.850 Ökopunkte

Defizit (-) / erzielter 
Ausgleich (+)

Es wird ein Ausgleich von + 6.850 Ökopunkten erzielt. Weiter Maßnahmen sind somit nicht erforderlich. 
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4. BILANZIERUNG VON EINGRIFF UND AUSGLEICH 
– ÜBERPLANUNG RECHTS KRÄFTIGER BEBAUUNGSPLÄNE 

4.1. Schutzgut Biotope 

Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich erfolgt nachfolgend für das Schutzgut Biotope rechnerisch an-

hand der geplanten Flächennutzung / Biotoptypen der rechtskräftigen Bebauungspläne (= Bestand), auf de-

ren Grundlage eine Bebauung / Entwicklung der Plangebiete jederzeit und unabhängig von der vorliegenden

Planung bereits möglich ist, gemäß der Biotopwertliste in der Anlage 2 (Bewertungsregelung) zur Ökokonto-

Verordnung (ÖKVO) vom 19. Dezember 2010.  

4.1.1 Neuüberplanung von Teilfläche des rechtskräftigen BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“ 

Zur Gegenüberstellung Bestand / Planung siehe Planausschnitte Seite 4 

Durch die Neuüberplanung von Teilflächen des rechtskräftigen des Bebauungsplanes „Mettstetter Weg – Er-

weiterung“ im Rahmen des BBP „Nordhalde II“  ergibt  sich gemäß der durchgeführten Eingriffs-  /  Aus-

gleichsbilanzierung ein Ausgleichsdefizit von 24.209 Ökopunkten.
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Biotoptypen 

Bestand Planung 
Bewertung 1 2 3 Bewertung 1 2 3
Planungs- Biotop- Fläche Bilanzwert Planungs- Biotop- Fläche Bilanzwert 

modul wert in m² Spalte 1 x 2 modul wert in m² Spalte 1 x 2

 -  - 40.455  -  -  - 40.455  -

 Bestand – Änderungsbereich  

 Teilfläche des rechtskräftigen BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“  (13.557 m²) 

 Private Grünfläche 

45.30a 4 - 8 8 25 St. 18.800 -  - -  -

60.60  Private Grünfläche - 6 - 6 11.557 69.342  -  -  -  -

60.21  Parkplätze - 1 - 1 2.000 2.000  -  -  -  -

 Planung – Änderungsbereich 

10.819 m²

60.10  davon überbaubar (GRZ 0,8) 8.655 m²  -  -  -  - - 1 - 1 8.655 8.655

60.60  davon private Grünfläche im GE 2.164 m² -  -  -  - - 6 - 6 2.164 12.984

 Private Grünfläche 

41.22  Pflanzgebot Hecke -  -  -  - 10 - 14 - 17 11 1.614 17.754

45.30b -  -  -  - 3 - 6 6 7 St. 4.116

45.30a -  -  -  - 4 - 8 8 20 St. 15.680

60.60  Private Grünfläche -  -  -  - - 6 - 6 1.124 6.744

Summe: 54.012 90.142 Summe: 54.012 65.933
100% 73%

Bilanzwert nach dem Eingriff: 65.933

Bilanzwert vor dem Eingriff: 90.142

Ausgleichsdefizit -24.209

Unverändert bleibende bereits  bebaute / versiegelte Flächen des 
rechtskräftigen BBP sowie Grünflächen die erhalten bleiben (Pflanzbindung)

 Pflanzgebot Einzelbäume auf geringwertigen Biotoptypen (60.60)
 Ansatz: 25 Bäume * (StU 14 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 8

 Teilflächen des  BBP „Nordhalde II“  (13.557 m²) 

 Gewerbegebiet GE  mit einer Gesamtfläche von

 Pflanzgebot  Einzelbäume auf mittelwertigen Biotoptypen (41.22)
 Ansatz: 7 Bäume * (StU 18 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 6
 Pflanzgebot  (textliche Festsetzung 1 Baum pro 15 Stellplätze) 
 auf geringwertigen Biotoptypen (60.60)
 Ansatz: 20  Bäume * (StU 18 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 8
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4.1.2 Neuüberplanung von Teilflächen des rechtskräftigen BBP 
„Mettstetter Weg – Erweiterung und 2. Änderung“

Zur Gegenüberstellung Bestand / Planung siehe Planausschnitt Seite 6 

Durch die Neuüberplanung von Teilflächen des rechtskräftigen des „BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung

und 2. Änderung“ im Rahmen des BBP „Nordhalde II“ ergibt sich gemäß der durchgeführten Eingriffs- /

Ausgleichsbilanzierung ein Ausgleichsdefizit von 8.152 Ökopunkten. 

4.1.3 Neuüberplanung einer Teilfläche des rechtskräftigen BBP „HOMAG I“

Zur Gegenüberstellung Bestand / Planung siehe Planausschnitte Seite 7 

Durch die Neuüberplanung von Teilflächen des rechtskräftigen BBP „HOMAG I“ im Rahmen des BBP „Nord-

halde II“ ergibt sich gemäß der durchgeführten Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ein Ausgleichsdefizit von

175 Ökopunkten.
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Biotoptypen 

Bestand Planung 
Bewertung 1 2 3 Bewertung 1 2 3
Planungs- Biotop- Fläche Bilanzwert Planungs- Biotop- Fläche Bilanzwert 

modul wert in m² Spalte 1 x 2 modul wert in m² Spalte 1 x 2
 Bestand 
 Teilfläche des im Verfahren befindlichen BBP „Homag I“  (1.069 m²) 

976 m²

60.10  davon überbaubar (GRZ 0,8) 781 m² - 1 - 1 781 781 -  - -  -
60.60  davon private Grünfläche 195 m² - 6 - 6 195 1.170 -  - -  -

 Pflanzbindung

33.60  Verkehrsgrün - 6 - 6 49 294  -  -  -  -

45.30a 4 - 8 8 1 St. 1.520 -  - -  -

60.21  Straße (Asphalt) - 1 - 1 44 44  -  -  -  -
 Planung 

 Teilflächen des  BBP „Nordhalde II“  (1.069 m²) 

1.005 m²
60.10  davon überbaubar (GRZ 0,8) 804 m²  -  -  -  - - 1 - 1 804 804
60.60  davon private Grünfläche 201 m² -  -  -  - - 6 - 6 201 1.206

 Sonstige 

33.60  Verkehrsgrün - 6 - 6 8 48

45.30a  -  -  -  - 4 - 8 8 1 St. 1.520

60.21  Straße (Asphalt)  -  -  -  - - 1 - 1 56 56
Summe: 1.069 3.809 Summe: 1.069 3.634

100% 95%

Bilanzwert nach dem Eingriff: 3.634
Bilanzwert vor dem Eingriff:  3.809
Ausgleichsdefizit -175

 Gewerbegebiet GE  mit einer Gesamtfläche von

 Einzelbaum auf geringwertigen Biotoptypen (33.60)
 Ansatz: 1 Baum * StU 190 cm * Wert 8

 Gewerbegebiet GE  mit einer Gesamtfläche von

  Pflanzbindung Einzelbaum auf geringwertigen Biotoptypen (33.60)  
  Ansatz: 1 Baum * StU 190 cm * Wert 8

Biotoptypen 

Bestand Planung 
Bewertung 1 2 3 Bewertung 1 2 3
Planungs- Biotop- Fläche Bilanzwert Planungs- Biotop- Fläche Bilanzwert 

modul wert in m² Spalte 1 x 2 modul wert in m² Spalte 1 x 2

 -  - 14.585  -  -  - 14.585  -

 Bestand – Änderungsbereich  

 Teilfläche des rechtskräftigen BBP „Mettstetter Weg, Erweiterung, 2. Änderung“  (4038 m²) 

2.330 m²

60.10  davon überbaubar (GRZ 0,6) 1.398 m² - 1 - 1 1.398 1.398 -  - -  -

60.60  davon private Grünfläche 932 m² - 6 - 6 932 5.592 -  - -  -

 Sonstige 

45.30a 4 - 8 8 7 St. 5.264 -  - -  -

60.60  Private Grünfläche - 6 - 6 1.708 10.248  -  -  -  -

 Planung – Änderungsbereich 

 Teilflächen des  BBP „Nordhalde II“  (4.038 m²) 

4.038 m²

60.10  davon überbaubar (GRZ 0,8) 3.230 m²  -  -  -  - - 1 - 1 3.230 3.230

60.60  davon private Grünfläche 808 m² -  -  -  - - 6 - 6 808 4.848

 Sonstige 

45.30a  -  -  -  - 4 - 8 8 8 St. 6.272

Summe: 18.623 22.502 Summe: 18.623 14.350
100% 64%

Bilanzwert nach dem Eingriff: 14.350

Bilanzwert vor dem Eingriff: 22.502

   Ausgleichsdefizit -8.152

Unverändert bleibende bereits bebaute / versiegelte Flächen des 
rechtskräftigen BBP 

 Gewerbegebiet GE  mit einer Gesamtfläche von

 Pflanzgebot Einzelbäume auf geringwertigen Biotoptypen (60.60)
 Ansatz: 7 Bäume * (StU 14 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 8

 Gewerbegebiet GE  mit einer Gesamtfläche von

 Pflanzgebot  (textliche Festsetzung 1 Baum pro 15 Stellplätze)  
 Einzelbäume auf geringwertigen Biotoptypen (60.60)
 Ansatz: 8 Bäume * (StU 18 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 8
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4.1.4 Neuüberplanung des rechtskräftigen BBP „Nordhalde – 2. Änderung“

Zur Gegenüberstellung Bestand / Planung siehe Planausschnitte Seite 7

Durch die Neuüberplanung von Teilflächen des BBP „Nordhalde – 2. Änderung“ im Rahmen des BBP „Nord-

halde II“ ergibt sich gemäß der durchgeführten Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung ein Ausgleichsdefizit von

148.510 Ökopunkten, dieses wird noch durch planungsrechtliche Festsetzungen (Pflanzung eines hochstäm-

migen standortgerechte Laubbaumes je angefangene 1.000 m² Gewerbefläche) im Bereich der Gewerbeflä-

chen GE 4, GE 6 und GE 7 (Gesamtfläche 52.602 m²)  wie folgt reduziert: 
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Biotoptypen 

Bestand Planung 

Bewertung 1 2 3 Bewertung 1 2 3

Planungs- Biotop- Fläche Bilanzwert Planungs- Biotop- Fläche Bilanzwert 
modul wert in m² Spalte 1 x 2 modul wert in m² Spalte 1 x 2

Unveränderte  bleibende Flächen des rechtskräftigen BBP  -  - 75.604  -  -  - 75.604  -
 Bestand -Änderungsbereich (57.178 m²) 

 Flächen des rechtskräftigen BBP „Nordhalde – 2. Änderung“  
10.728 m²

60.10  davon überbaubar (GRZ 0,8) 8.582 m² - 1 - 1 8.582 8.582  -  -  -  -
60.60  davon private Grünfläche 2.146 m² - 6 - 6 2.146 12.876 -  -  -  -

 Verkehrsflächen 

60.21  Straße, Gehweg,  (Asphalt) - 1 - 1 4.505 4.505  -  -  -  -
60.23  Landwirtschaftlicher Weg 2 - 4 2 1.179 2.358 -  -  -  -

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
33.20  Retentionsbecken (temporäer überstaut - hier Nasswiese) 14 - 26 - 34 14 577 8.078 -  -  -  -
33.43  Entwicklung von Magerwiesen (Ausgleich A1) 12 - 21 - 27 21 5.653 118.713 -  -  -  -

 Flächen für die Landwirtschaft (7.619 m²) 
33.41  Fettwiese mittlerer Standorte 8 - 13 - 19 13 5.455 70.915 -  -  -  -
37.11  Acker 4 - 8 4 1.057 4.228 -  -  -  -

45.40b - 19 - 19 1.107 21.033 -  -  -  -

 Pflanzbindung 
41.10  Feldgehölz 10 - 17 - 27 17 390 6.630 -  -  -  -

45.30a 4 - 8 8 6 St. 4.800 -  -  -  -

45.30b 3 - 6 6 9 St. 4.740 -  -  -  -

 Pflanzgebote 
41.20  Pflanzgebote Hecke (privat pfg1 und öffentliche pfg2) 10 - 14 - 17 11 3.150 34.650 -  -  -  -

45.30a 4 - 8 8 42 St. 32.928 -  -  -  -

45.30b 3 - 6 6 24 St. 14.112 -  -  -  -

45.30b 3 - 6 6 28 St. 16.464 -  -  -  -

 Sonstige 

33.41  Öffentliche Grünfläche – hier extensive Wiesenutzung  8 - 13 - 19 13 16.637 216.281 -  -  -  -
33.60  Verkehrsgrün (öffentlich und private) - 6 - 6 3.575 21.450 -  -  -  -
60.60  Private Grünfläche - 6 - 6 3.165 18.990 -  -  -  -

 Planung  - Änderungsbereich (57.178 m²) 

 Teilflächen des  BBP „Nordhalde II“ 
23.323 m²

60.10  davon überbaubar (GRZ 0,8) 18.658 m² -  -  -  - - 1 - 1 18.658 18.658
60.60  davon private Grünfläche im GE 4.665 m² -  -  -  - - 6 - 6 4.665 27.990

 Verkehrsflächen 

60.21  Straße, Gehweg,  (Asphalt) -  -  -  - - 1 - 1 4.496 4.496
60.23  Landwirtschaftlicher Weg -  -  -  - - 2 - 2 69 138

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
33.43  Entwicklung von Magerwiesen (Ausgleich A1) -  -  -  - 12 - 21 - 27 21 4.427 92.967

 Flächen für die Landwirtschaft (11.693 m²) 
33.41  Fettwiese mittlerer Standorte -  -  -  - 8 - 13 - 19 13 8.244 107.172
37.11  Acker -  -  -  - 4 - 8 4 1.579 6.316

 Pflanzbindung 
41.10  Feldgehölz  -  - -  - 10 - 17 - 27 17 352 5.984

45.30b 3 - 6 6 4 St. 2.460

 Pflanzgebote 
41.20  Pflanzgebote Hecke (privat pfg1 und öffentliche pfg2)  -  - -  - 10 - 14 - 17 11 4.033 44.363

45.30b  -  - -  - 3 - 6 6 6 St. 3.528

45.30a  -  - -  - 4 - 8 6 21 St. 16.464

 Öffentliche Grünfläche 
33.41  Öffentliche Grünfläche – hier extensive Wiesenutzung  -  -  -  - 8  - 13 13 787 10.231

45.40b -  -  -  - - 19 - 19 1.108 21.052

45.40b -  -  -  - - 17 - 17 5.404 91.868

 Sonstige 
33.60  Verkehrsgrün (öffentlich und private) -  -  -  - - 6 - 6 744 4.464
60.60  Private Grünfläche -  -  -  - - 6 - 6 2.612 15.672

Summe: 132.782 622.333 Summe: 132.782 473.823
100% 76%

Bilanzwert nach dem Eingriff: 473.823
Bilanzwert vor dem Eingriff: 622.333
Ausgleichsdefizit 148.510

 Gewerbegebiet GE  mit einer Gesamtfläche von

 Pflanzbindung Streuobst auf mittelwertigen Biotoptyp 
 Wert =  Unternutzung 13 Pkt. + 6 Pkt = 19 Pkt. 

 Einzelbäume auf geringwertigen Biotoptypen (60.60)
 Ansatz: 6 Bäume =  StU  (2 x110 cm +4 x 95 cm) * Wert 8
 Einzelbäume auf mittelwertigen Biotoptypen (33.41)
 Ansatz: 9 Bäume =  StU  (3 x110 cm +6 x 95 cm) * Wert 6

 Pflanzgebot  Einzelbäume auf geringwertigen Biotoptypen (Verkehrsgrün) 
 Ansatz: 42 Bäume * (StU 18 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 8
 Pflanzgebot  Einzelbäume auf mittelwertigen Biotoptypen (41.20)
 Ansatz: 24 Bäume * (StU 18 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 6
 Pflanzgebot  Einzelbäume auf mittelwertigen Biotoptypen (öff. Grün 33.41) 
 Ansatz: 28 Bäume * (StU 18 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 6

 Gewerbegebiet GE  mit einer Gesamtfläche von

 Einzelbäume auf mittelwertigen Biotoptypen (33.41)
 Ansatz: 4 Bäume =  StU  (2 x110 cm +2 x 95 cm) * Wert 6

 Pflanzgebot  Einzelbäume auf mittelwertigen Biotoptypen (41.20)
 Ansatz: 6 Bäume * (StU 18 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 6

 Pflanzgebot  Einzelbäume auf geringwertigen Biotoptypen (Verkehrsgrün, private Grünfläche) 
 Ansatz: 21 Bäume * (StU 18 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 8

 Öffentliche Grünfläche – Pflanzbindung Streuobst 
 Wert =  Unternutzung 13 Pkt. + 6 Pkt = 19 Pkt. 
 Öffentliche Grünfläche – Pflanzgebot Streuobst 
  Wert =  Unternutzung 13 Pkt. + 4 Pkt = 17 Pkt. 
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52.602 m² : 1.000 m² = 50,6, dies entspricht 51 Bäumen. Daraus ergibt folgende Kompensationswirkung: 

Pflanzgebot Einzelbäume auf geringwertigen Biotoptypen (private Grünfläche im GE): 

51 Bäume * (StU 18 cm + Zuwachs 80 cm) * Wert 8 =  39.984 Ökopunkte 

4.2. Zusammenfassung Ausgleichsbedarf Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt 

Insgesamt entsteht durch die Neuüberplanung der rechtskräftigen Bebauungspläne für das Schutzgut Bioto-

pe / biologische Vielfalt ein Ausgleichsdefizit von 141.062 Ökopunkten das sich wie folgt ergibt: 
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Überplante Flächen 

 Rechtskräftige Bebauungspläne 

BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“ (Teilfläche) + 24.209 Ökopunkte

+ 8.152 Ökopunkte

BBP „Nordhalde -2. Änderung“ (Teilfläche) + 148.510 Ökopunkte

Planinterner Ausgleich: Pflanzung von 51 Laubbäumen - 39.984 Ökopunkte

+ 175 Ökopunkte

Summe: + 141.062 Ökopunkte

Schutzgut Biotope / Biologische Vielfalt 
Ausgleichsdefizit (+) / erzielter Ausgleich (-)

BBP „Mettstetter Weg, Erweiterung und 2. Änderung (Teilfläche)

BBP „HOMAG I“ (Teilfläche)
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4.3. Schutzgut Boden / Fläche  

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Boden / Flächen durch die Neuüberplanung der

rechtskräftigen bzw. im Verfahren befindlichen (HOMAG I) Bebauungspläne erfolgt gemäß der auf Seite 25

dargestellten Methodik. Als Bestand wird jeweils die auf der Grundlage der rechtskräftigen Bebauungspläne

mögliche Nutzung / Flächenausweisung zu Grunde gelegt. 

4.3.1 Neuüberplanung von Teilfläche des rechtskräftigen BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“ 

(Zur Gegenüberstellung Bestand / Planung siehe Planausschnitt Seite 4)

Geplante Nutzung

 Bestand Planung

F Spalte 1 Spalte 2

40.455 m² Bestand  -  -  -  -  -

6.655 m² 1 4 0 0 26.620 Ökopunkte

2.164 m² Private Grünfläche im GE 1 4 1 4 0 Ökopunkte

1.614 m² Pflanzgebote Hecke 1 4 1 4 0 Ökopunkte

1.124 m² Private Grünfläche außerhalb GE 1 4 1 4 0 Ökopunkte

Versiegelte Fläche (Stellplätze) 2.000 m² 0 0 0 0 0 Ökopunkte

Eingriffsfläche: 54.012 m² Summe: 26.620 Ökopunkte

Bestand: Flächenausweisungen des 
rechtskräftigen BBP „Mettstetter 

Weg – Erweiterung“   

Eingriffsfläche
in m² Kompensationsbedarf

F x (Spalte 1 – Spalte 2) Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Wertstufe x  4 

ÖP  
Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Werts tufe x  4 

ÖP  

Unveränderte  bleibende,  bereits  
bebaute / versiegelte Flächen des 

rechtskräftigen BBP sowie 
Grünflächen die erhalten bleiben 

(Pflanzbindung) 

Anthropogen 
überprägte Böden

(private Grünfläche)

Überbaubare Fläche
GE mit einer GRZ von 0,8 

Überbaubare Fläche
GE mit einer GRZ von 0,8 

Durch Überplanung des rechtskräftigen BBP erhöht sich der Anteil der überbau- und versiegelbaren Flä-

chen um 6.655 m². Gegenüber der rechtskräftigen Planung daraus ergibt sich ein zusätzlicher Ausgleichsbe-

darf von 26.620  Ökopunkten für das Schutzgut Boden / Fläche.

4.3.2 Neuüberplanung von Teilflächen des rechtskräftigen BBP 
„Mettstetter Weg – Erweiterung und 2. Änderung“

(Zur Gegenüberstellung Bestand / Planung siehe Planausschnitte Seite 6)

Durch Überplanung des rechtskräftigen BBP und der Erhöhung der GRZ von 0,6 (Bestand) auf 0,8 (Planung)

erhöht sich der Anteil der überbau- und versiegelbaren Flächen um 4.755 m². Gegenüber der rechtskräftigen

Planung daraus ergibt sich ein zusätzlicher Ausgleichsbedarf von 7.328 Ökopunkten für das Schutzgut Bo-

den / Fläche. 
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Geplante Nutzung

 Bestand Planung

F Spalte 1 Spalte 2

14.585 m² Bestand  -  -  -  -  -

1.832 m² 1 4 0 0 7.328 Ökopunkte

808 m² Private Grünfläche im GE 1 4 1 4 0 Ökopunkte

1.398 m² 0 0 0 0 0 Ökopunkte

Eingriffsfläche: 18.623 m² Summe: 7.328 Ökopunkte

Bestand: Flächenausweisungen
 des rechtskräftigen BBP 

„Mettstetter Weg - Erweiterung u. 
2. Änderung“  

Eingriffsfläche
in m² Kompensationsbedarf

F x (Spalte 1 – Spalte 2) Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Werts tufe x  4 

ÖP  
Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Werts tufe x  4 

ÖP  

Unveränderte  bleibende,  bereits  
bebaute / versiegelte Flächen des 

rechtskräftigen BBP

Anthropogen 
überprägte Böden

(private Grünfläche)

Überbaubare Fläche
GE mit einer GRZ von 0,8 

Überbaubare Flächen (GE) und 
Verkehrsflächen (Straße) 

Überbaubare Fläche
GE mit einer GRZ von 0,8 
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4.3.3 Neuüberplanung von Teilfläche des rechtskräftigen BBP „Nordhalde-2.Änderung"

(Zur Gegenüberstellung Bestand / Planung siehe Planausschnitte Seite 7)

Geplante Nutzung

 Bestand Planung

F Spalte 1 Spalte 2

75.604 m² Bestand  -  -  -  -  -

1.654 m² Straße neu 1,67 6,68 0 0 11.049 Ökopunkte

6.227 m² 1,67 6,68 0 0 41.596 Ökopunkte

1.557 m² Private Grünfläche im GE 1,67 6,68 1 4 4.173 Ökopunkte
225 m² Pflanzgebot Hecke (PFG2) 1,67 6,68 1,67 6,68 0 Ökopunkte

1.084 m² Private Grünfläche außerhalb GE 1,67 6,68 1,67 6,68 0 Ökopunkte
1.876 m² Magerwiese (Ausgleich A1) 1,67 6,68 1,67 6,68 0 Ökopunkte

486 m² Straße neu 2,33 9,32 0 0 4.530 Ökopunkte

1.323 m² 2,33 9,32 0 0 12.330 Ökopunkte

331 m² Private Grünfläche im GE 2,33 9,32 1 4 1.761 Ökopunkte
476 m² Private Grünfläche außerhalb GE 2,33 9,32 2,33 9,32 0 Ökopunkte

14.424 m² 2,33 9,32 2,33 9,32 0 Ökopunkte

352 m² Pflanzbindung Feldgehölz 2,33 9,32 2,33 9,32 0 Ökopunkte
225 m² Verkehrsgrün 2,33 9,32 1 4 1.197 Ökopunkte
931 m² Magerwiese (Ausgleich A1) 2,33 9,32 2,33 9,32 0 Ökopunkte

649 m² Straße neu 1 4 0 0 2.596 Ökopunkte

4.444 m² 1 4 0 0 17.776 Ökopunkte

1.963 m² Private Grünfläche im GE 1 4 1 4 0 Ökopunkte
963 m² Private Grünfläche außerhalb GE 1 4 1 4 0 Ökopunkte
69 m² Landwirtschaftlicher Weg 1 4 1 4 0 Ökopunkte

2.244 m² 1 4 2,33 9,32 -11.938 Ökopunkte

324 m² Magerwiese (Ausgleich A1) 1 4 2,33 9,32 -1.724 Ökopunkte
308 m² Verkehrsgrün 1 4 1 4 0 Ökopunkte

1.447 m² Straße neu 0 0 0 0 0 Ökopunkte

3.408 m² 0 0 0 0 0 Ökopunkte

4.262 m² 0 0 2,33 9,32 -39.722 Ökopunkte

1.296 m² Magerwiese (Ausgleich A1) 0 0 2,33 9,32 -12.079 Ökopunkte

120 m² Verkehrsgrün 0 0 1 4 -480 Ökopunkte

260 m² Straße neu 0 0 0 0 0 Ökopunkte

3.256 m² 0 0 0 0 0 Ökopunkte

814 m² 0 0 1 4 -3.256 Ökopunkte

89 m² 0 0 4 16 -1.424 Ökopunkte

91 m² Verkehrsgrün 0 0 1 4 -364 Ökopunkte
Eingriffsfläche: 132.782 m² Summe: 26.021 Ökopunkte

Bestand: Flächenausweisungen des 
rechtskräftigen BBP  „Nordhalde – 

2. Änderung“    

Eingriffs-
fläche
in m²

Kompensationsbedarf
F x (Spalte 1 – Spalte 2) Wert-

stufe

Wertpunkte 
= Werts tufe x 4 

ÖP 
Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Werts tufe x 4 

ÖP 

Unverändert  bleibende Flächen 
des rechtskräftigen BBP

Bodeneinheit g3: Flächen für die 
Landwirtschaft, Pflanzgebotsflä-
che, öff. Grünflächen  

Gewerbegebiet 
(überbaubare Fläche GRZ 0,8) 

Bodeneinheit g17:  Flächen für die 
Landwirtschaft, Pflanzgebotsflä-
che, öff. Grünflächen 

Gewerbegebiet 
(überbaubare Fläche GRZ 0,8) 

Fläche für die Landwirtschaft, 
Pflanzgebot,öffentliche 

Grünfläche 

Anthropogen 
überprägte Böden

(Böschungen, Aufschüttungen, 
Mulden, private Grünfläche im GE, 

Landwirtschaftlicher Weg)

Gewerbegebiet 
(überbaubare Fläche GRZ 0,8) 

Fläche für die Landwirtschaft , 
Pflanzgebot,öffentliche 

Grünfläche 

Gewerbegebiet 
(überbaubare Fläche GRZ 0,8) 

Gewerbegebiet 
(überbaubare Fläche GRZ 0,8) 
Fläche für die Landwirtschaft , 

Pflanzgebot,öffentliche 
Grünfläche 

Geplante Verkehrsflächen im 
rechtskräftigen BBP (Straße, Geh-

weg) 

Gewerbegebiet 
(überbaubare Fläche GRZ 0,8) 

Gewerbegebiet 
(Private Grünfläche im GE)

Private Grünfläche außerhalb GE
(Rückbau / Rekultivierung) 

Durch Überplanung von Teilen des rechtskräftigen BBP ergibt sich ein zusätzlicher Ausgleichsbedarf von

26.021 Ökopunkten für das Schutzgut Boden / Flächen. 

Das entstandene Ausgleichsdefizit kann durch folgende Maßnahmen innerhalb des Plangebiets noch redu-

ziert werden:
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Bodenauftrag: Der im Plangebiet durch die Baumaßnahmen anfallende Oberboden wird in einer Stärke von

ca. 30 cm abgetragen und teilweise auf den im Gebiet als "Flächen für die Landwirtschaft", "öffentliche Grün-

fläche" und "Flächen für Pflanzgebote" ausgewiesenen und derzeit ackerbaulich genutzten Flächen auf den

Flurstücken Nr. Flst. Nr. 1016/3, 1016/4, 1016/7, 1023 /4 zur Verbesserung der Bodenfunktionen in einer Stär-

ke von 20 cm auf einer Gesamtfläche von 5.965 m² wieder aufgebracht. 

Dadurch  kann eine  Aufwertung der

Böden um 4 Punkte pro Quadratme-

ter erfolgen. Der Auftrag erfolgt nur

auf  aufwertungsfähigen  Böden,  die

bei den Bodenfunktionen 'Natürliche

Bodenfruchtbarkeit'  und  'Standort

für  die  naturnahe  Vegetation'  nicht

die Wertstufe 3 und 4 erreichen. Das

trifft im Plangebiet für die in diesem

Bereich  anstehende  Bodeneinheit

g17 gemäß LGRB zu. Oberbodenauftragsflächen im Plangebiet

Durch den fachgerechten Oberbodenauftrag können die verschiedenen Bodenfunktionen um jeweils eine

Wertstufe (= 4 ÖP.) verbessert werden. Allerdings ist die Bodenfunktion „Filter und Puffer für Schadstoffe“

bereits mit 3,5 bewertet und somit nicht mehr verbesserungsfähig. Die Bodenfunktionen können somit ins-

gesamt  um 0,67 Bodenwerteinheiten verbessert werden was 2,68 ÖP/m² entspricht. 

Durch die Maßnahme kann somit ein Kompensationswert von: 5.965  m² x  2,68 Punkte = 15.986 ÖP erzielt

werden.

4.3.4 Neuüberplanung von Teilflächen des BBP „HOMAG I“

(Zur Gegenüberstellung Bestand / Planung siehe Planausschnitt Seite 7)

Durch die geringfügige Zunahme an bebauten und versiegelten Flächen (35 m²) gegenüber der Altplanung

ergibt sich für das Schutzgut Boden / Flächen ein Ausgleichsbedarf von 140 Ökopunkten.  
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Geplante Nutzung

 Bestand Planung

F Spalte 1 Spalte 2
12 m² Straße neu 1 4 0 0 48 Ökopunkte

23 m² 1 4 0 0 92 Ökopunkte

201 m² Private Grünfläche im GE 1 4 1 4 0 Ökopunkte

8 m² Verkehrsgrün 1 4 1 4 0 Ökopunkte

44 m² Straße neu 0 0 0 0 0 Ökopunkte

781 m² 0 0 0 0 0 Ökopunkte

Eingriffsfläche: 1.069 m² Summe: 140 Ökopunkte

Bestand: Flächenausweisungen
 des BBP „Homag I“  

Eingriffsfläche
in m² Kompensationsbedarf

F x (Spalte 1 – Spalte 2) Wert-
stufe

Wertpunkte 
= Werts tufe x  4 ÖP  Wert-

stufe

Wertpunkte 
= Werts tufe x  4 ÖP  

Anthropogen 
überprägte Böden

(private Grünfläche, Verkehrsgrün)

Überbaubare Fläche
GE mit einer GRZ von 0,8 

Überbaubare Flächen (GE) und 
Verkehrsflächen (Straße) Überbaubare Fläche

GE mit einer GRZ von 0,8 
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4.4. Zusammenfassung Ausgleichsbedarf Schutzgut Boden / Fläche 

Zusammenfassend ergibt sich somit durch die teilweise Neuüberplanung der rechtskräftigen Bebauungs-

pläne folgender Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Boden/ Fläche:  

Das Ausgleichsdefizit reduziert sich durch die oben dargestellte planinterne Maßnahme (Bodenauftrag) wie

folgt 60.109 ÖP - 15.986 ÖP = 44.123 Ökopunkte.
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Überplante Flächen 

 Rechtskräftige Bebauungspläne 

BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“ (Teilfläche) 26.620 Ökopunkte

7.328 Ökopunkte

BBP „Nordhalde -2. Änderung“ (Teilfläche) 26.021 Ökopunkte

140 Ökopunkte

Summe: 60.109 Ökopunkte

Ausgleichsdefizit 
Schutzgut Boden / Fläche  

BBP „Mettstetter Weg, Erweiterung und 2. Änderung (Teilfläche)

BBP „HOMAG I“ (Teilfläche)
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5. ZUSAMMENFASSUNG AUSGLEICHSBEDARF BBP „NORDHALDE II“

Zusammenfassend ergibt durch den vorliegenden Bebauungsplan "Nordhalde II" gemäß den auf den vorhe-

rigen Seiten durchgeführten Bilanzierungen insgesamt folgender Gesamtausgleichsbedarf: 

Überplante Flächen Summe

 Rechtskräftige Bebauungspläne 

BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“ + 24.209 Ökopunkte + 26.620 Ökopunkte + 50.829 Ökopunkte

+ 8.152 Ökopunkte + 7.328 Ökopunkte + 15.480 Ökopunkte

BBP „Nordhalde -2. Änderung“ + 148.510 Ökopunkte + 26.021 Ökopunkte + 174.531 Ökopunkte

 - - 15.986 Ökopunkte - 15.986 Ökopunkte

- 39.984 Ökopunkte  - - 39.984 Ökopunkte

BBP „HOMAG I“ + 175 Ökopunkte + 140 Ökopunkte + 315 Ökopunkte

 Erweiterungsfläche 

 Flächenneuausweisung - 6.644 Ökopunkte - 206 Ökopunkte - 6.850 Ökopunkte

Summe: 134.418 Ökopunkte 43.917 Ökopunkte 178.335 Ökopunkte

Schutzgut Biotope / Biologische Vielfalt 
Ausgleichsdefizit (+) / erzielter Ausgleich (-)

Schutzgut Boden / Fläche 
Ausgleichsdefizit (+) / erzielter Ausgleich (-)

BBP „Mettstetter Weg, Erweiterung und 2. 
Änderung 

→ Erzielter Ausgleich durch planinterne
     Maßnahme (Oberbodenauftrag) 

→ Erzielter Ausgleich durch planinterne 
    Maßnahme: Pflanzung von 51 Laubbäumen 

Durch Abbuchung des Restguthabens aus der Ökokonto-Maßnahme HOM-001 (Schopfloch-Rödelsberg) in

Höhe von 84.542 Ökopunkten verbleibt folgender Ausgleichsbedarf: 178.335 ÖP  – 84.542  ÖP =  93.793 ÖP

Dieses wird durch weitere planexterne Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen, die im weiteren Verfahren noch

festgelegt werden. 
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6. PLANEXTERNE AUSGLEICHSMAẞNAHMEN

6.1. Maßnahme 1: Anlage einer Bunt- bzw,. Schwarzbrache auf Flst. Nr. 2264, 
Gemarkung Schopfloch-Unteriflingen

Es wird jeweils für 3 Jahre im Wechsel ein 15 m brei-

ter Streifen am nördlichen Rand und für 3 Jahre am

südlichen Rand von Flurstück Nr. 2264 stillgelegt und

als Buntbrache bzw. Schwarzbrache angelegt. Durch

diesen  Wechsel  bleibt  der  Ackerstatus  der  Aus-

gleichsflächen erhalten, die Böden in den befristeten

Stillegungsflächen werden geschont und die Dynamik

in der Bewirtschaftung der Flächen, an die auch die

beiden Arten Feldlerche und Wachtel angepasst sind,

bleibt erhalten.

Die Länge der beiden Streifen liegt je bei ca. 170 m. 

Das Flurstück befindet sich in Privateigentum, des-

halb wird zusätzlich eine dingliche Sicherung erfor-

derlich.
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Das Flurstück ist Teil eines gemeinsam bewirtschafteten Schlags von Flst. Nr. 2266 im Westen bis Flst. Nr.

2262 im Osten. Die Bewirtschaftung wird angepasst.

6.2 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

Die nachfolgend genannten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen dienen als Leitfaden und sind an die örtli-

chen und jahreszeitlichen Gegebenheiten anzupassen.

Vorbereitung der Fläche und Aussaat

Der Saatzeitpunkt liegt zwischen Mitte April bis Ende April (möglichst nach Spätfrostgefahr). Die Saatbett-

vorbereitung orientiert sich dabei an der Aussaat von Raps. Die Fläche sollte spätestens einen Monat vor der

Erstaussaat bei erwartbarer Frostgare gepflügt werden. Zudem sollten vor der Aussaat unerwünschte Pflan-

zen wie Acker-Kratzdistel oder Quecke beseitigt werden (Federzahnegge, Striegel). Anschließend wird ein

feinkrümeliges Saatbett vorbereitet, dass den hohen Anteil feiner Samen im Saatgut aufnehmen kann. Die

Aussaat sollte nicht zu tief erfolgen (nicht tiefer als eine Rapssaat) und angewalzt werden. Hierbei ist eine

Rauwalze geeigneter als eine Glattwalze. Um eine Entmischung der Feinsämereien zu vermeiden und für

eine gleichmäßige Ausbringung zu sorgen, ist die Beimischung von Schrot o. ä. Möglich. Die Aussaat mit

Düngestreuer ist ungeeignet. 

Als Saatgut sind auf die Bedürfnisse von Offenlandarten abgestimmte artenreiche Mischungen aus regional-

typischen ein- und mehrjährigen Wildpflanzen geeignet. Als bestehenden Saatgutmischung sind beispiels-

weise „Göttinger Mischung , „Blühbrache Vielfalt , „Blühende Landschaft  oder „Lebensraum I – Var. Tübin‟ ‟ ‟ -

gen  zu nennen. Der Saatgutbedarf liegt in Abhängigkeit vom Standort beziehungsweise der Bonität des Bo‟ -

dens bei 4 – 7 kg/ha. Auf Flächen mit hoher Bodengüte oder höherem Restdüngergehalt ist eine darauf ab-

gestimmte geringere Aussaatmenge zu verwenden.

Die Maßnahmenflächen wird alle drei Jahre gewechselt.

Bezugsmöglichkeiten für Saatgut wären beispielsweise Regiosaatgut-Mischungen von M. Jehle Sämereien,

Rieger-Hofmann GmbH und Saaten-Zeller GmbH & Co. KG.

Bewirtschaftung

• 1. Jahr: Erstaussaat der Blühmischung

• Der Einsatz von Düngemitteln und Bioziden ist nicht zulässig.

• Der Aufwuchs der Blühflächen darf nicht genutzt werden.

• Ab Mitte August wird der Aufwuchs jährlich zur Hälfte der Fläche untergearbeitet und die Fläche

wiederum der Selbstbegrünung überlassen. 

• Nach 3 Jahren erfolgt ein Wechsel der Fläche.

• Weitere Pflegemaßnahmen sind bei einem Intervall von 3 Jahren nicht erforderlich.
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Infobroschüre

https://lev-ludwigsburg.de/wp-content/uploads/2019/02/Merkblatt_Buntbrache_Februar2019.pdf

www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/naturschutz/artenschutz/steckbriefe/Voegel/Massnahmenblaetter/
Mb_Feldlerche.pdf

6.3 Bilanzierung

Die durch die erforderlichen Artenschutzmaßnahme erzielte Wertsteigerung in Ökopunkten wird zum Aus-

gleich des ermittelten Defizits an Ökopunkten wie folgt herangezogen:

Biotoptypen 

Bestand 

Bewertung 1 2 3
B = Bestand/Feinm. Biotop- Fläche Bilanzwert 

P = Planung wert in m² Spalte 1 x 2

 Bestand Flst. Nr. 2264, Gemarkung Unteriflingen, Gewann Heerweg / Ursle

37.11 B - 4 - 8 4 (I) 2.473 9.892

 Zwischensumme Bestand: 2.473 9.892

Acker mit fragmentarischer Un-
krautvegetation

Teilfläche Nord: 2.429 m²
Teilfläche Süd: 2.518 m²
gemittelt → 2.473 m²

Biotoptypen 

Planung

Bewertung 1 2 3
B = Bestand/Feinm. Biotop- Fläche Bilanzwert 

P = Planung wert in m² Spalte 1 x 2

35.12 Mesophytische Saumvegetation P 11 - 19 - 25 19 (IV) 2.473 46.987

Zwischensumme Planung: 2.473 46.987

Gesamtsumme: 2.473 46.987

Artenschutzmaßnahme Feldlerche 
(20 m breiter Streifen als Schwarz- bzw. Buntbrache) auf Flst. Nr. 2264

Bilanzwert vor der Maßnahme: 9.892 ÖP 100,0%

Bilanzwert nach der Maßnahme: 46.987 ÖP 475,0%

erzielte Wertsteigerung: 37.095 ÖP 375,0%
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6.2. Maßnahme 2: Entwicklung einer Magerwiese auf einer Teilfläche von Flst. Nr. 1421, 
Gemarkung Schopfloch-Oberiflingen

Vorgesehen  ist  die  Entwicklung  einer  Magerwiese

aus Ackernutzung auf einer Teilfläche von Flurstück

Nr. 1421, Gemarkung Schopfloch-Oberiflingen.

Das Flurstück befindet sich in Privateigentum, des-

halb wird zusätzlich eine dingliche Sicherung erfor-

derlich.

Der  südliche  Teil  des  Flurstücks  wird  bereits  als

Grünland bewirtschaftet, der nördliche Teil mit der

Ackernutzung  grenzt  direkt  an  eine  nach  §  30

BNatSchG besonders geschützte Feldhecke. In dem

sehr schmalen Saumstreifen der Hecke finden sich

laut Erhebungsbogen einzelne Magerzeiger.

überarbeitete Flächenabgrenzung nach aktualisierten ALK/ALB-Daten
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Gemäß Bodenkarte des LGRB, RP Freiburg, ist an die-

sem Standort der Bodentyp (g3) „Rendzina und Brau-

ne Rendzina aus Kalkstein des Oberen Muschelkalks,

oft mit geringmächtigem Rest der Decklage“ betrof-

fen.  Die  Bodenfunktion „Sonderstandort  für  die na-

türliche Vegetation“ ist als „hoch“ bewertet.

Gemäß Tabelle 3 „Bodenmaßnahmen“ der Ökokonto-Verordnung kann auf solchen Böden bei Nutzungsex-

tensivierung eine zusätzliche Wertsteigerung von 3 Ökopunkten je m² angerechnet werden. 

Nach Überprüfung anhand der flurstücksgenauen Bewertung auf Grundlage der ALK/ALB-Daten ist nur der

nördliche Teil der Ackerfläche (rot schraffiert) mit einer hohen Wertigkeit für die Bodenfunktion „Sonder-

standort für die natürliche Vegetation eingestuft. Die Bewertung wird entsprechend angepasst.

Wirkt sich eine Maßnahme zusätzlich positiv auf die Grundwassergüte aus, ergibt sich auf Standorten mit

mittlerer bis sehr hoher Wasserdurchlässigkeit ein zusätzlicher Gewinn. Dieser beträgt im vorliegenden Fall

2 Ökopunkte je m² im Bereich der hydogeologischen Einheit des Oberen Muschelkalks. Hierdurch ergibt sich

eine zusätzliche Wertsteigerung (vgl. Ziffer 1.3.4 i.V. mit Abschnitt 3 Nr. 3.2 der Ökokonto-Verordnung).

Auch hier ist auf Grundlage der flurstücksgenauen ALK/ALB-Daten nur die rot schraffierte nördliche Teilflä-

che als Standort mit einer mittleren bis sehr hohen Wasserdurchlässigkeit erfasst, so dass die Bewertung

entsprechend angepasst wird.

Durch die Maßnahme ergibt sich folgende Wertsteigerung:
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Biotoptypen 
Bewertung 1 2 3

B = Bestand/Feinm. Biotop- Fläche Bilanzwert 

P = Planung wert in m² Spalte 1 x 2

 Bestand Teilfläche Flst. Nr. 1421, Gem. Oberiflingen, am Dettinger Weg

37.11 Teilfläche Flst. Nr. 1421 B - 4 - 8 4 (I) 3.185 12.740

 Zwischensumme Bestand: 3.185 12.740

Acker mit fragmentarischer Un-
krautvegetation

Biotoptypen 

Planung

Bewertung 1 2 3
B = Bestand/Feinm. Biotop- Fläche Bilanzwert 

P = Planung wert in m² Spalte 1 x 2

Entwicklung einer Magerwiese auf Teilflächen von Flurstück Nr. 1421

33.43 Magerwiese mittlerer Standorte P 12 - 21 - 27 19 (IV) 3.185 60.515

Zwischensumme Planung: 3.185 60.515

Gesamtsumme: 3.185 60.515

Bilanzwert vor der Maßnahme: 12.740 ÖP 100,0%

Bilanzwert nach der Maßnahme: 60.515 ÖP 475,0%

erzielte Wertsteigerung: 47.775 ÖP 375,0%

Lage und Beschreibung Fläche in m²

Nutzungsextensivierung 3 ÖP/m² 1.786 m² 5.358 ÖP

Schutzgut  Grundwasser 2 ÖP/m² 1.786 m² 3.572 ÖP

erzielte Wertpunkte: 8.930 ÖP

Ausgleichs-
maßnahme

Wertsteigerung
Ökopunkte je m²

Ausgleichs-
wert in ÖP

gemäß „Tabelle 3: Bodenmaßnahmen“ der Ökokontoverordnung könnenn auf Standorten 
der Bewertungsklasse 3 oder 4 der Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegeta-
tion“ für die Nutzungsextensivierung 3 Ökopunkte/m² zusätzlich angerechnet werden.
Gemäß flurstücksgenauer Bewertung nach ALK/ALB ist dies nur für den 
nördlichen Teil der Ackerfläche möglich.

Gemäß Ziffer 1.3.4 sind Maßnahmen, die sich positiv auf die die Grundwassergüte 
auswirken, zusätzlich nach Abschnitt 3 der der Ökokontovoerordnung zu bewerten.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Nutzungsextensivierung auf Böden mit ei-
ner mittleren bis sehr hohen Wasserdurchlässigkeit im Oberen Muschelkalk, so dass 2 
Ökopunkte / m² zusätzlich angerechnet werden können. 
Gemäß flurstücksgenauer Bewertung nach ALK/ALB ist dies nur für den 
nördlichen Teil der Ackerfläche möglich.

Somit ergibt sich durch die Maßnahme eine Wertsteigerung in Höhe von insgesamt 47.775 ÖP + 8.930 ÖP 

= 56.705 ÖP.

Da  56.698 Ökopunkte zur Kompensation des verbleibenden Ausgleichsdefizits für den vorliegenen Bebau-

ungsplan „Nordhalde II“ benötigt werden, ist der Eingriff damit vollständig ausgeglichen. 

Es ist vorgesehen, auch die verbleibende südlich angrenzende Ackerfläche zusammen mit der weiter südlich

angrenzenden Wiesenfläche im Zuge einer Ökokonto-Maßnahme ebenfalls als Magerwiese zu entwickeln.
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6.3. Zusammenstellung Eingriff und Ausgleich

Ausgleichsbedarf gesamt: -178.335 Ökopunkte

Ausgleich / Kompensation Restguthaben

84.542 Ökopunkte 84.542 Ökopunkte 0 Ökopunkte

37.095 Ökopunkte 37.095 Ökopunkte 0 Ökopunkte

56.705 Ökopunkte 56.698 Ökopunkte

Ausgleich / Kompensation gesamt: 178.342 Ökopunkte 178.335 Ökopunkte 0 Ökopunkte

Verbleibendes Defizit: 0 Ökopunkte

Der Eingriff ist vollständig ausgeglichen.

Wertsteigerung
bzw. Guthaben

Zuordnung
bzw. Abbuchung

Ökokonto-Maßnahme HOM-001
Entwicklung einer Magerwiese am 
Rödelsberg, Flst. Nr. 1998, 1997,
Gemarkung Schopfloch:
Bunt- und Schwarzbrache, 
Flst. Nr. 2266, 
Gemarkung Unteriflingen:
Entwicklung einer Magerwiese, 
Flst. Nr. 1421, 
Gemarkung Oberiflingen

7 Ökopunkte
(wird vernachlässigt)
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